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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Gesundheitspolitik in den zurück liegenden drei Monaten war vorrangig durch die beiden 
Gesundheitsreformgesetzesvorhaben, das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) und 
das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzgesetz geprägt. Beides sind bereits Wort-Ungetüme 
und die Inhalte sind derart komplex (speziell beim GKV-WSG), dass auch wohlmeinende 
Beobachter annehmen, dass nicht einmal alle Mitglieder des Bundestagsgesundheitsausschus-
ses all ihre Inhalte völlig durchschaut und über ihre Folgen begründete Annahmen haben.  

Gut, dass es die Gesetzesentwürfe schon frühzeitig als edv-Fassungen gab. Auf dieser Grund-
lage konnten die zuständigen Lobbyisten, auch wir Vertreter der Zunft der Psychotherapeu-
tInnen und psychosozial Tätigen, mit der Suchfunktion der Software anhand bestimmter 
Schlüsselworte jene Passagen der Gesetzesentwürfe orten, die uns betreffen sollten. Und dann 
wurde Lobbyarbeit gemacht. Das konnte man in diesen Monaten beinahe täglich in der Presse 
verfolgen. Die Münchener Privatkrankenkassen hatten sogar einen Fürsprecher auf der Ebene 
der Ministerpräsidenten gefunden. Die PsychotherapeutInnen(vertreterInnen) haben diesmal, 
d.h. bei der Diskussion um das GKV-WSG außerordentlich engagiert, aber auch ebenso ge-
räuschlos und geschlossen ihre Interessen eingebracht. Am Ende waren wir - die Vertreter der 
Kammern und der Verbände - wirklich zufrieden. Manche Änderungen beim GKV-WSG sind 
im Verlauf des Gesetzgebungsvorhabens zu unseren Gunsten hineingenommen worden, die 
Positionen der PsychotherapeutInnen in den KVen und anderen Gremien, die Psychotherapie-
Honorare der Niedergelassenen, aber auch Positionen der PsychotherapeutInnen im Kranken-
hausbereich wurden gestärkt. Offen ist bei der Umsetzung des VÄndG allein die Frage der 
Nachbesetzung bei Abgabe von halben Praxissitzen - hier haben das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) unterschiedliche 
Sichtweisen und es könnte auf rechtliche Streitigkeiten hinauslaufen. Zu den Details der Ge-
setze finden Sie daher die ersten Beiträge in dieser Rosa Beilage (mit Blick auf die Psychothe-
rapie - werden spätere Beiträge folgen).  

Was die DGVT-Landesgruppen betraf, so können wir auf die Mitwirkung bei Kammerwahlen 
in mehreren Ländern, Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und die Wahl für die Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer hinweisen. Die Wahlen sind für unsere KandidatInnen durchweg 
gut verlaufen. Näheres lesen Sie bitte in den jeweiligen Landesberichten.  

Eine wichtige Änderung, auf die wir gerne hinweisen möchten, betrifft die Redaktion der Ro-
sa Beilage. Kerstin Burgdorf befindet sich für ein Jahr in Elternzeit und an ihrer Stelle wird 
Katja Kühlmeyer mitarbeiten.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und hoffen, mit diesem Heft eine anregende 
Lektüre zu liefern, 
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Gesundheits- und Berufspol i t isches 

Gesundhe i ts re fo rm pass ie r te  Bundes tag   
und  Bundes ra t   

Die Gesundheitsreform wurde am 2.2.2007 im Bundestag und am 16.2.2007 im Bundesrat 
verabschiedet. Nach einem zehn Monate dauernden Verhandlungmarathon zwischen 
CDU/CSU und SPD stimmte das Parlament über das wichtigste Reformvorhaben der Großen 
Koalition ab. Trotz Warnungen der Opposition und der Kritiker in den eigenen Reihen votier-
te die Mehrheit der Abgeordneten für das Gesetz. Sechs von elf SPD-Mitgliedern des Ge-
sundheitsausschusses waren zuvor allerdings der entscheidenden Ausschusssitzung fern-
geblieben. Ca. 40 Koalitionsabgeordnete stimmten anschließend im Bundestag mit Nein.  

Vor der Einigung zwischen den Koalitionspartnern war der Streit über die Gesundheitsreform 
überwiegend über Gutachten ausgetragen worden. Hintergrund war die künftige Belastung der 
Krankenkassen in finanzstarken Bundesländern durch den Gesundheitsfond. Vor allen Dingen 
Bayern und Baden-Württemberg befürchten, dass ihre Kassen zu viel Geld in den Finanzaus-
gleich des Gesundheitsfonds zahlen müssen. 

Einige Baustellen im Gesundheitswesen bleiben der Koalition aber trotz monatelanger Ver-
handlungen erhalten. Das Insolvenzrecht für gesetzliche Krankenkassen muss neu geregelt 
werden. Zündstoff steckt auch im geplanten Risikostrukturausgleich zwischen den Kranken-
kassen und in der Reform des Honorarsystems für Ärzte. 

Das ursprünglich wichtigste Ziel von Sozialdemokraten und Union, dass die Finanzierung der 
Krankenversicherung nicht länger zu steigenden Beiträgen führt und damit zur Erhöhung der 
Arbeitskosten, wurde nicht erreicht. Zur Jahreswende haben rund 120 gesetzliche Kranken-
kassen ihre Beitragssätze erhöht. Die Krankenkassen sollen einen höheren Steuerzuschuss 
erhalten, damit die Lohnzusatzkosten nicht zu stark steigen. Für den Bundeshaushalt führt 
dies allerdings zu gravierenden Mehrbelastungen. Die zusätzlichen Zuweisungen aus der 
Bundeskasse an die Krankenkassen steigen laut Bundestagsbeschluss von je einer Milliarde 
2008 und 2009 schrittweise auf 14 Milliarden Euro im Jahre 2016. Für 2010 hat deshalb der 
Bundesfinanzminister bereits weitere Steuererhöhungen angekündigt, da die Verschuldung 
auf keinen Fall steigen soll.  

Die von den Koalitionsparteien vorgesehenen Wege zu dem gemeinsamen Ziel erwiesen sich, 
wie von Anfang an befürchtet, als unvereinbar. Die SPD wollte die "Bürgerversicherung". Zu 
diesem Zweck wollte sie die Krankenkassenbeiträge nicht allein vom Lohn, sondern vom ge-
samten Einkommen erheben und außerdem die privaten Krankenkassen in den Risikostruk-
turausgleich mit einbeziehen. Die Union hatte verschiedene Prämienmodelle entwickelt, um 
die Beiträge vom Lohn zu entkoppeln. Der Sozialausgleich sollte über Steuertransfers statt-
finden.  

Erfreulicherweise waren aus der Vielzahl der Änderungsvorschläge des Bundesrates und der 
Fraktionen auch Forderungen, die die Bundespsychotherapeutenkammer und die Verbände 
des GK II eingebracht hatten, angenommen worden. Genehmigungspflichtige psychothera-
peutische Leistungen werden auch weiterhin als Einzelleistungen vergütet und nicht – wie 
befürchtet – als Fallpauschalen. Abgewendet werden konnte für PsychotherapeutInnen auch 
eine Begrenzung der Leistungsmenge über Regelleistungsvolumina (RLV). Antragspflichtige 
psychotherapeutische Leistungen sollen außerhalb der RLV vergütet werden. Auch die Forde-
rung der Psychotherapeutenverbände und der Bundespsychotherapeutenkammer nach Rege-
lung einer "angemessenen Vergütung" psychotherapeutischer Leistungen wurde aufgenom-
men. Unerwartet ist unsere Forderung, dass der PKV-Basistarif mit dem GKV-Angebot nicht 
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nur hinsichtlich der Art, sondern auch hinsichtlich des Umfangs vergleichbar sein muss, auf-
genommen worden. 

Im Gesetz heißt es: "Versicherungsunternehmen haben … einen einheitlichen Basistarif anzu-
bieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe der Leistungen nach dem 3. Ka-
pitel SGB V, auf die ein Anspruch besteht, jeweils vergleichbar sind." 

Änderungsbedarf am Gesetzentwurf haben die Ländervertreter auch bei der Neuorganisation 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gesehen. Die ursprünglichen Pläne des Bun-
desgesundheitsministeriums, die Mitglieder im Beschlussgremium des G-BA künftig als 
Hauptamtliche zu berufen, wurden verändert. Der G-BA soll weiterhin unter dem Vorsitz 
eines unparteiischen Vorsitzenden und zweier unparteiischer Mitglieder tagen, die hauptamt-
lich zur Sicherung der Professionalität tätig sein werden. Die Leistungserbringer sind durch 
fünf ehrenamtliche Vertreter repräsentiert, darunter zwei Vertreter der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV). Die KBV-Vertreter können wiederum bis zu drei Stellvertreter haben. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass die KBV im G-BA-Beschlussgremium je nach The-
ma durch Hausärzte, Fachärzte oder Psychotherapeuten vertreten wird. Völlige Zufriedenheit 
gibt es trotz des Entgegenkommens der Großen Koalition nicht. Die Koalition hat an der Ent-
scheidung, die Arbeit des G-BA durch eine sektorübergreifende Beschlusskammer zu straf-
fen, festgehalten. Bislang trafen die G-BA-Mitglieder Entscheidungen in sektorspezifischen 
Ausschüssen, d.h. sofern Beschlüsse zu vertragsärztlichen Angelegenheiten anstanden, setzte 
sich das Gremium aus Vertretern der Vertragsärzte oder der Psychotherapeutenschaft zusam-
men. Künftig werden bei allen Entscheidungen die 13 Vertreter der verschiedenen Bänke so-
wie jeweils zwei Stellvertreter im Beschlussgremium (3 Unparteiische, 2 KBV-Vertreter, 2 
Vertreter der Deutschen Krankhausgesellschaft (DKG), 5 von den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen) sitzen – unabhängig davon, ob es um Krankenhausbehandlung oder psycho-
therapeutische Fragen gehen wird. Unter den Stellvertretern der KBV können je nach Thema 
aber auch Psychotherapeuten sein.  

Schon im April 2007 werden viele Änderungen für gesetzlich Versicherte wirksam. Mitte 
kommenden Jahres soll dann die Organisationsreform der Gesetzlichen Krankenversicherung 
mit der Gründung eines neuen Spitzenverbandes für alle Krankenkassen beginnen. Anfang 
2009 ist schließlich die Einführung des Gesundheitsfonds sowie der Beginn des Umbaus der 
Privaten Krankenversicherung vorgesehen. Anfang 2009 soll auch die Honorar-Reform der 
Ärzte beginnen. 

Informationen zur Gesundheitsreform und zu den Änderungen des GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes (GKV-WSG) im zeitlichen Überblick finden Sie unter www.die-
gesundheitsreform.de. 

Waltraud Deubert 
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Das Ver t ragsarzt rechtsänderungsgesetz 
is t  in  Kraf t  ge tre ten:  Vor  e iner  Verschär fung 

des Wet tbewerbs im ambulanten Bere ich1 

(gid) Nach der abschließenden Beratung im Bundesrat am 24. November trat am 1. Januar 
2007 das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) in Kraft. Es wird den Wettbewerb im 
ambulanten Bereich vermutlich mehr beflügeln als das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz (GKV-WSG). 

Über das VÄndG referierte bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht am 
9. November 2006 in der Kaiserin-Friedrich-Stiftung in Berlin der BMG-Unterabteilungs-
leiter Ulrich Orlowski . Seine Unterabteilung hat das VÄndG im Wesentlichen konzipiert und 
während der nunmehr abgeschlossenen parlamentarischen Beratung betreut. 

Nach der im Gesetz vorgesehenen Liberalisierung des Vertragsarztrechts wird der Versor-
gungsauftrag des Vertragsarztes sich völlig anders darstellen als bisher. Bereits im GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG), das am 1. Januar 2004 in Kraft getreten war, sind Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) sozialrechtlich zugelassen worden. Damit haben Ärztinnen 
und Ärzte die Möglichkeit  einer Teilzeitbeschäftigung im ambulanten Bereich als Ange-
stellte erhalten, ohne dass sie für die eigene Praxistätigkeit Investitionen tätigen müssen. Der 
Ärztetag 2004 hatte eine Flexibilisierung des Berufsrechts vorgeschlagen. Daran lehnt sich 
der Inhalt des VÄndG an, welches nun das Kassenarztrecht im Sinne des SGB V weiterentwi-
ckelt. 

Zu den Inhalten: Ärzte in eigener Praxis können künftig andere Ärzte anstellen, dies auch 
dann, wenn diese fachgebietsfremd sind. Dies bedeutet, dass Hausärzte zur Erweiterung ihrer 
Praxis Gynäkologen im Angestelltenverhältnis anstellen können, oder etwa Chirurgen Anäs-
thesisten. 

Es wird eine Teilzulassung eingeführt. Diese besteht im Rahmen der vertragsärztlichen Be-
darfsplanung entweder aus einem vollen Versorgungsauftrag oder aus einem hälftigen. Der 
volle Versorgungsauftrag wird in der Bedarfsplanung im jeweiligen Fachgebiet mit dem 
Faktor 1, der hälftige Versorgungsauftrag mit dem Faktor 0,5 bewertet. 

Das VÄndG sieht eine Neufassung des § 24 der Zulassungsverordnung der Ärzte (ZVO-Ä) 
vor. Danach wird eine überörtliche Praxisausübungsgemeinschaft ermöglicht. Sie sieht 
vor, dass neben der Tätigkeit am Sitz des Vertragsarztes an weiteren Orten die Tätigkeit im 
ambulanten Bereich erfolgen kann, und zwar auch außerhalb des Bezirks einer Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV), wenn  

·  dadurch die Versorgung der Versicherten an einem weiteren Ort verbessert wird 

·  die Versorgung der Versicherten am Praxissitz nicht beeinträchtigt wird 

·  die Genehmigung der KV im KV-Bezirk des Hauptvertragsarztsitzes vorliegt. Eine 
Koppelung an Bedarfsplanungsvorgaben und an Unterversorgungstatbeständen am Ort der 
weiteren vertragsärztlichen Tätigkeit ist nicht erforderlich. 

                                                 
1
 Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Gesundheitspolitischen Informationsdienst (gid) 
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Es bleiben allerdings noch detaillierte Ausführungsbestimmungen des neugefassten Be-
darfsplanungsrechtes und der Verträge zwischen dem vorgesehenen Krankenkassenverband 
Bund sowie der KBV abzuwarten. 

Zur Berufsausübungsgemeinschaft sind folgende Regelungen vorgesehen: Es ist eine örtliche 
und überörtliche Berufsausübung zulässig. Die gemeinsame Ausübung vertragsärztlicher 
Tätigkeit unter allen vertragsärztlichen Leistungserbringern wird erlaubt. Dies gilt auch, wenn 
die Berufsausübungsgemeinschaft sich über die Grenzen eines Zulassungsbezirkes oder einer 
KV hinaus ausdehnt. Die Berufsausübungsgemeinschaft wählt den Vertragsarztsitz für die 
Genehmigung der Berufsausübungsgemeinschaft. 

Künftig ist diese sowohl innerhalb einer KV an mehreren Orten zugelassen. Beispielsweise 
innerhalb der KV Hessen in Frankfurt, Bad Homburg und Wiesbaden. Zulässig ist aber auch 
eine Berufsausübungsgemeinschaft, die mehrere KV-Bezirke umfasst, wie dies z.B. der Fall 
wäre, wenn als Orte der Tätigkeit Frankfurt im Bereich der KV Hessen, Mainz im Bereich der 
KV Rheinland-Pfalz und Aschaffenburg im Bereich der KV Bayerns gewählt werden. Die 
Berufsausbildungsgemeinschaft hat in einem solchen Fall die Möglichkeit, sich bei ihrer Tä-
tigkeit eine dieser drei KVen als zuständig auszuwählen. 

Es wird somit künftig ein Wettbewerb zwischen den KVen entstehen. Eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft wird die für sie komfortabelste und geeignetste KV auswählen. Dies gilt 
für alle denkbaren Auswahlkriterien, wie z.B.  

·  die Höhe der Verwaltungskosten 

·  die Geschwindigkeit der Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen 

·  Korrektheit und Schnelligkeit der Abrechnung 

·  Honorarverteilungsmaßstäbe und ihre Inhalte 

·  die Prüfungsvereinbarung, welche Teile der Wirtschaftlichkeitskontrolle regelt. 

Maßgeblich für die Zulassung von Berufsausübungsgemeinschaften sind die Fachgebiets-
grenzen des Weiterbildungsrechts. Ausführungsbestimmungen werden regeln, wie mit den 
Schwerpunkten innerhalb von Fachgebietsgrenzen verfahren wird und wie diese in der Be-
darfsplanung bewertet werden. Dies kann für die Innere Medizin problematisch werden, zu 
der die Schwerpunkte Angiologie, Nephrologie, Pulmologie, Endokrinologie, Kardiologie, 
Onkologie, etc. zählen. 

Berufsausübungsgemeinschaften gelten im Sinne des Zulassungsrechts für MVZ als "fachge-
bietesübergreifend", wenn verschiedene Fachärzte und/oder Schwerpunktbezeichnungen 
kombiniert werden. Bisher konnte ein angestellter Krankenhausarzt nicht in einem MVZ 
gleichzeitig als angestellter Arzt tätig sein, da er nach dem Zulassungsrecht wegen der Tä-
tigkeit als Krankenhausarzt für die Tätigkeit im niedergelassenen Bereich ungeeignet war. 
Neu ist jetzt geregelt, dass ein Krankenhausarzt gleichzeitig im stationären Sektor eines Kran-
kenhauses als Angestellter arbeiten kann und zeitgleich in einem MVZ im ambulanten Be-
reich. Hierdurch sollen die Schnittstellen2 zwischen dem ambulanten und dem stationären 
Sektor reduziert werden. 

Zu den wichtigsten Zielen des VÄndG zählte Orlowski 

·  die Flexibilisierung ärztlicher Tätigkeit  

·  die Weiterentwicklung der ärztlichen Kooperation 

                                                 
2
 Anmerkung der Redaktion: Der Begriff Schnittstelle bezeichnet hier nicht die Interaktion zwischen 

den Systemen, sondern die Stellen an denen sich die Systeme gegenseitig „beschneiden“.  
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·  die Verbesserung der Verzahnung zwischen dem ambulanten und dem stationären Sek-
tor. 

Als die wichtigsten Ziele des GKV-WSG bezeichnete er im Zusammenhang mit den Zielen 
des VÄndG  

·  eine Änderung der Wettbewerbsverhältnisse der Krankenkassen untereinander 

·  eine Stärkung des Kassenwettbewerbs, aber eben ausdrücklich nicht des Kassenver-
bandswettbewerbs 

·  die Möglichkeit zu kassenübergreifenden Fusionen 

·  Wettbewerbsanreize über ein differenziertes Vertragswesen und die Einführung des 
Gesundheitsfonds 

·  die Einführung des Insolvenzrechts für Krankenkassen. 

Einige wichtige Grundsätze des VÄndG sind verfassungsrechtlich umstritten. Bisher galt 
der Grundsatz: "Berufsrecht vor Sozialrecht". Das Kassenarztrecht des SGB V hatte bislang 
die Ordnung des ärztlichen Weiterbildungsrechts ohne weitere Differenzierung übernommen. 

Künftig wird in das Vertragsarztrecht eine Reihe von Elementen eigenständiger Berufsaus-
übungsregelungen aufgenommen. Dadurch wird der Vorrang des Vertragsarztrechts ge-
fährdet. Es bleibt abzuwarten, ob dies vor der höchstrichterlichen Rechtsprechung Stand hält. 
Analoges gilt für Aspekte des so genannten Konkurrentenrechtsschutzes. Diese gewinnt an 
Bedeutung, weil die Konkurrenz im ambulanten Bereich durch die Änderung des Vertrags-
arztrechtes zunimmt. 

Auch nach der Föderalismusreform, die am 1. September in Kraft getreten ist, sind für Be-
rufsausübungsregeln die Bundesländer zuständig. Der Bund regelt hingegen die soziale 
Sicherung im Krankheitsfall und damit das Kassenarztrecht. Durch etliche Passagen des 
VÄndG trifft der Bund Berufsausübungsregeln, die prinzipiell den Ländern vorbehalten sind. 
Es ist zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht letztendlich wird klären müssen, ob 
der Bund soweit gehen durfte, Berufsausübungsregelungen in das Sozialrecht aufzuneh-
men, die primär dem Landesrecht vorbehalten sind, aufgrund dessen die Ärztekammern Be-
rufs- und Weiterbildungsordnungen beschließen. 

Quelle: gid Nr. 39/2006  
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung) 

 

FINANZtes t -Verg le ich :  Pr ivatvers icherer  
b ie ten be i  ambu lanter  Psychotherap ie  
"deut l ich  sch lechtere Le is tungen a ls   

gesetz l iche  Kassen”  

In einem umfangreichen Test der Zeitschrift FINANZtest, Ausgabe 12/2006, werden unter 
dem Titel "Patient Erster Klasse" die Leistungen innerhalb von 344 Tarifen von rund 40 Pri-
vaten Krankenversicherungen miteinander und auch gegenüber der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung verglichen. Auszugsweise seien hier nur die Ergebnisse in Bezug auf die ambulante 
Psychotherapie dargestellt. 

Einleitend heißt es: "Für Leistungen niedergelassener Ärzte, Heilpraktiker oder Psychothera-
peuten und alles, was diese den Patienten verschreiben, regelt der Ambulanttarif die Kosten-
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erstattung. Ärzte können für die gleichen Untersuchungen und Behandlungen mehr Geld er-
halten als bei Kassenpatienten. Das ist ein Grund dafür, warum Privatpatienten begehrt sind 
und sie oft bevorzugt Termine bekommen."  

Dennoch bieten viele Privatversicherer bei der ambulanten Psychotherapie "deutlich schlech-
tere Leistungen als die gesetzlichen Kassen" schreibt FINANZtest. Kennzeichen dafür sind: 
"Oft kann der Patient nur 20 bis 30 Sitzungen im Jahr in Anspruch nehmen. Längere Behand-
lungen mit zwei oder drei Sitzungen pro Woche müsste er dann größtenteils aus eigener Ta-
sche bezahlen. Zum Vergleich: Gesetzlich Krankenversicherte erhalten je nach Therapiever-
fahren bis zu 300 Sitzungen pro Behandlung." 

Zu den einzelnen Anbietern heißt es: "Unter den Angeboten mit mindestens dem Qualitätsur-
teil "gut" erstatten folgende Ambulanttarife für Angestellte und Selbständige Kosten für Psy-
chotherapie bei Ärzten oder Therapeuten ohne eine Begrenzung der Sitzungszahl: Barmenia 
VC2, Hallesche NK2 und DBV-Winterthur 142/20. Bei Barmenia VC2 und Hallesche NK2 
werden jedoch nur 80 Prozent der Kosten übernommen. Nicht ärztliche Therapeuten sind bei 
Hallesche NK2 und DBV-Winterthur 142/20 nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugelas-
sen. 

In diesem Punkt haben sich die allermeisten Versicherungsgesellschaften an die gesetzlichen 
Kassen angeglichen: Sie zahlen auch für Behandlungen durch psychologische Psychothera-
peuten, nicht nur für solche durch Ärzte. Nur die Alte Oldenburger, die LKH, die LVM, die 
Pax-Familienfürsorge, die universa und die Bayerische Beamtenkrankenkasse in ihrem Tarif 
420 tun das nicht." 

·  www.stiftung-
warentest.de/online/versicherung_vorsorge/test/1447386/1447404/1447614.html 
Der Download des Artikels kostet 2 EUR! 

·  www.vpp.org/meldungen/06/61102_bgh.html  
Die beiden Urteile (AZ: IV ZR 192/04 und IV ZR 305/04) des BGH vom 15.2.2006 
finden Sie unter www.bundesgerichtshof.de – Entscheidungen – Dokumentensuche  

 

 

 

 

 
Akademie für Fortbildung in Psychotherapie 

 
Seminarreihe an Wochenenden in Bad Tölz 

 

Lehrgangsleitung: Rudi Merod 
 

Traumatherapie 
Start: 01. – 02. Dezember 2007 

 

www.afp-info.de 
 

Die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung der DGVT e. V. 
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Ber ichte aus den Landesgruppen 

D e r  Lä nd e r ra t  t a g t e  i n  S tu t t g a r t  a m 2 7 .  J a nu a r  2 0 0 7 
Der Länderrat setzt sich in Folge seiner Umstrukturierung aus je einem delegierten Landes-
sprecher der sechzehn DGVT-Landesgruppen zusammen. Die weiteren Landessprecher, 
Kammerdelegierten und an der regionalen Mitarbeit interessierten Mitglieder werden sich im 
Rahmen der Länderkonferenz zum ersten Mal im Mai im Rahmen der Workshoptagung tref-
fen, um die gemeinsame Arbeit zu koordinieren.  

Mit sieben von sechzehn Länderratsdelegierten hatte sich eine kleine, feine Truppe in Stutt-
gart zusammengefunden, die die Möglichkeit nutzen konnte, strukturelle Veränderungen in-
nerhalb der DGVT zu debattieren. Der Selbstfindungsprozess des neuen Gremiums unter "al-
tem Namen" wurde weiter voran getrieben.  

Es wurden Aufgaben der Landesgruppen formuliert, die in den jeweiligen Ländern ab sofort 
je nach Schwerpunkt und Ressourcen umgesetzt werden können: Gesundheitspolitische Betei-
ligung, Fort- und Weiterbildung, Serviceleistungen für Mitglieder. Die Anwesenden sehen im 
Länderrat das Potenzial, ein Gremium für die Verwirklichung der gesundheitspolitischen Zie-
le des gesamten Vereins zu sein.  

Durch die Zusammenstellung eines Fragenkatalogs, möchte das Gremium mögliche Haltun-
gen und Richtungen der DGVT im Sinne von Leitlinien oder Markierungspunkten formulie-
ren und in die Arbeit vor Ort einfließen lassen. Bei der Beantwortung der Fragen soll eine 
Rückkoppelung auf breiter Basis mit dem Teilnehmerkreis der Länderkonferenz, durch konti-
nuierlichen Austausch in den Ländern und durch Fortsetzung der Diskussion auf der nächsten 
Länderkonferenz, gewährleistet werden. Alle Mitglieder sind eingeladen, an dieser Debatte 
teilzunehmen und dazu gesundheitspolitische Fragen an ihre Landesgruppe zu schicken.  

Ein weiterer Schwerpunkt in Stuttgart war der Entwurf einer neuen Geschäftsordnung, die der 
Länderrat beim nächsten Treffen am Rande der Länderkonferenz bei der Workshoptagung im 
Mai verabschieden will.  

Katja Kühlmeyer 

 

Ba d en -Wü r t t emb e rg  
Deutsche Bahn: Was hat die Bahn mit den Anliegen der DGVT zu tun? Welchen Einfluss 
hat sie auf Psychotherapie und Gesundheitswesen? Als Mitglieder eines zukunftsorientierten 
Fachverbands finden wir den Öffentlichen Verkehr (ÖV) und damit die Möglichkeit einer 
ressourcenschonenden Mobilität unterstützenswert. Ab Juni 2007 werden entgegen unserer 
Haltung etliche Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg (BW) aus dem Fahrplan genommen, 
obwohl die Züge in der Regel gut besetzt verkehren. Hintergrund dieser Maßnahmen sind 
Kürzungen der Zuschüsse des Bundes. So wird beispielsweise die Verbindung Horb/Tübin-
gen/Stuttgart seltener bedient.  

Und es geht weiter mit der Bahn. Von CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla (Stuttgarter Zei-
tung vom 9.1.07) wird der neue Stuttgarter Hauptbahnhof (Projekt Stuttgart 21) an die Ge-
sundheitsreform geknüpft. Das wäre doch zu schön, die Landesregierung Baden-
Württembergs gibt ihre Bedenken wegen zu erwartender, überproportionaler finanzieller Be-
lastungen des Landes im Zuge der Gesundheitsreform auf und stimmt der Reform im Bundes-
rat zu, und wenig später gibt das Bundesverkehrsministerium seine finanzielle Unterstützung 
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am Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs bekannt. Dieser (suggerierte) Zusammenhang wur-
de sofort zurückgenommen, so ein Kuhhandel hätte mit verantwortlicher Politik wenig zu tun. 

Wer sich für das Projekt Stuttgart 21 interessiert, kann im Turm des denkmalgeschützten 
Bahnhofsgebäudes eine Ausstellung dazu besuchen (Eintritt frei).  

Ein interessantes Projekt, allerdings, die hohen Kosten, die derzeit schon in der Planungspha-
se von Stuttgart 21 anfallen, schränken an anderen Stellen die Handlungsfähigkeit der Region 
ein.  

Sozialpsychiatrischer Dienst: Die neuen Verwaltungsvorschriften zur Förderung der Sozial-
psychiatrischen Dienste gelten ab 1.1.2007 und bringen einen Systemwechsel in der Förde-
rung. Eine ausführliche Darstellung und erste Bewertungen sind für die nächste Ausgabe der 
Rosa Beilage geplant. Weitere Informationen: www.sozialministerium-bw.de  

Landeskammer: Eine Zusammenfassung der Inhalte der Vertreterversammlung vom De-
zember 06 erscheint wie üblich im Psychotherapeutenjournal (PTJ) oder ist auf der Homepage 
der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (LPK-BW: www.lpk-bw.de) zu 
finden.  

Ein Grundsatzbeschluss über die Grundlagen einer neuen Beitragsordnung wurde von der 
Vertreterversammlung verabschiedet. Bislang gab es in der LPK-BW einen Einheitsbeitrag, 
der nur wenige Reduktionsmöglichkeiten vorsah. Der verabschiedete Beschluss sieht vor, den 
Kammerbeitrag bei diesem Einheitsbeitrag zu belassen, allerdings sollen die Reduktionsmög-
lichkeiten für einzelne Untergruppierungen genauer formuliert werden. 

Der Landespsychotherapeutentag der LPK-BW soll diesmal Themen der angestellten Psycho-
therapeutInnen in den Mittelpunkt stellen. Das genaue Programm folgt. 

Heroinmodellversuch: Der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe hat sich für eine Weiter-
führung der Diamorphinvergabe für schwerstabhängige Betroffene eingesetzt. Nun hat die 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU endlich doch eingelenkt, die Gesetzesvorlage als Voraus-
setzung für eine Weiterführung der Modellprojekte, nicht weiter zu blockieren. Das Einlenken 
ist jedoch an die Forderung der Union geknüpft, dass Diamorphin nicht als Arznei für Süchti-
ge zugelassen werden darf. In Ausgabe 4/2006 der Rosa Beilage wurde bereits über das dro-
hende Aus für die Modellprojekte in den beteiligten sieben deutschen Städten berichtet. Es ist 
erfreulich, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, Schwerstkranken eine sinnvolle Lebens-
perspektive zu eröffnen. Besonders Heroinabhängige mit komorbiden Erkrankungen wie einer 
Schizophrenie können sich unter dem Angebot und auch durch die dann mögliche psychoso-
ziale Betreuung stabilisieren. 

Landesgruppentreffen: Das nächste Treffen der Landesgruppe ist für Ende September ge-
plant. Genaueres folgt mit der nächsten Ausgabe der Rosa Beilage. Als Themen sind Berichte 
und Diskussionen zu aktuellen sozial- und gesundheitspolitischen Fragen, zur Kassenärztli-
chen Vereinigung und zur Kammer geplant. 

Ralf Adam, Renate Hannak-Zeltner 

Kontakt: baden-wuerttemberg@dgvt.de  

 

N e ue r  Ra h me nv e r t r a g  i n  de r  J ug e nd h i l f e   
Ba d en -Wü r t t emb e rg  un te r  Da c h  u n d  Fa ch  
In Baden Württemberg ist zum 1. Januar 2007 ein neuer Rahmenvertrag nach § 78/SGB VIII 
in Kraft getreten. Zum Jahresende 2006 haben die Kommunalen Landesverbände, die Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Verband privater Einrichtungen ihre Zu-
stimmung zum Entwurf des Rahmenvertrag nach § 78/SGB VIII erklärt, auch das Diakoni-
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schen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. ist jetzt ein Vertragspartner. Der 
neue Rahmenvertrag löst das Vertragswerk von 1999 ab und beschreibt das künftige 
Leistungs- und Finanzierungssystem in der stationären und teilstationären Erziehungshilfe. 
Insgesamt ist es aus Sicht des Paritätischen außerordentlich positiv zu bewerten, dass ein neu-
er Rahmenvertrag geschlossen wurde, der sehr stark am "alten System" orientiert ist und 
wichtige Elemente festschreibt. Die ursprünglichen Forderungen der kommunalen Seite nach 
Abbau von Standards konnten weitgehend verhindert werden. Wie wichtig all dies ist, zeigt 
sich z. Zt. in anderen Bereichen, wo vor allem die eigentlich notwendigen Einzelregelungen, 
insbesondere auch die detaillierten Leistungsbeschreibungen und Personalschlüssel als Anla-
gen zum Rahmenvertrag fehlen. Das neue Leistungssystem gliedert sich in Regelleistungen 
und in individuelle Zusatzleistungen. Die Vertragspartner des neuen Rahmenvertrags haben 
beschlossen, dass bis 31. Dezember 2010 alle Einrichtungen Vereinbarungen nach diesem 
Vertragswerk abgeschlossen haben sollten. D.h. alle Einrichtungen müssen in den nächsten 
vier Jahren ihre Leistungs- und Entgeltsystematik auf den neuen Rahmenvertrag umstellen.  

Weitere Infos: www.paritaet-bw.de Rubrik Fachberatung/ Jugend / Informationen. 

Quelle: PARINEWS 1/2007, Ausgabe: 1/Januar 2007 

Herausgeber: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-
Württemberg e.V. 

 

Ba y e r n  
Kammerwahl ist ausgezählt - DGVT mit leichten Zuwächsen ….. 

Die letzten Monate waren durch die Wahl der Delegierten zur bayerischen Psychotherapeu-
tenkammer bestimmt. Die DGVT-Landesgruppe hatte bereits frühzeitig Weichen gestellt, um 
in Gesprächen mit potenziellen Bündnispartnern stabile Listen und aussagefähige Programme 
erstellen zu können. 

Im Bereich der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen (in diesem Teil-Wahlkörper 
waren 8 Delegierte zu wählen) konnte eine eigene DGVT-Liste mit insgesamt 12 KandidatIn-
nen erstellt werden. Im Bereich der Psychologischen PsychotherapeutInnen (37 zu wählende 
Delegierte) sind wir eine Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikati-
on (AVM), dem Deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT) und Vertretern der 
Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (DGPs) eingegangen. Zusammen konnten wir unter dem gemeinsamen Listennamen 
"Moderne Verhaltenstherapie - Angestellte und Selbstständige für eine bedarfsgerechte psy-
chotherapeutische Versorgung"(MoVe) 44 KandidatInnen aufbieten. In beiden Listen waren 
nach einigen Abstimmungen recht bald tragfähige Programme erstellt und jeweils auch in 
einem ansehnlichen Flyer aufgearbeitet (vgl. www.move-bayern.de) worden. Die Informati-
onsveranstaltungen, bei denen wir über allgemeine Entwicklungen der Gesundheitspolitik 
informierten (und weiterhin informieren) und dies mit Infos zur Kammerwahl verknüpfen 
wollten, waren bisher leider nicht sehr gut besucht. Mit den Teilnehmern gab es dennoch an-
regende Diskussionen.  

Letztlich zählt, was der Wähler sagt und das Ergebnis der Wahlauszählung zeigt, dass es für 
"uns" keine wesentlichen Verbesserungen gegenüber der letzten Wahl gegeben hat. Die Kan-
didatInnen auf der Liste MoVe haben exakt die gleiche Zahl an Delegiertensitzen errungen 
wie bei der letzten Wahl und es sind auch dieselben Delegierten gewählt worden: Heiner Vo-
gel, Prof. Hans Reinecker, Rainer Knappe, Rudi Merod, Prof. Willi Butollo. 

Besonders erfreulich ist aber, dass wir erstmals im KiJu-Bereich einen Kandidaten "durch-
bringen" konnten: Hier wurde Willi Strobel aus Ingolstadt gewählt.  



Berichte aus den Landesgruppen  S-13 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 39 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage] 

Wir danken allen KandidatInnen, die jetzt nicht den Sprung in die Delegiertenversammlung 
geschafft haben. Und ebenso gilt unser Dank natürlich allen weiteren Unterstützern und Un-
terstützerinnen und insbesondere allen WählerInnen!  

Wie sehen die Ergebnisse der Listen aus? zunächst im Bereich der PP: 

Unter den 3.985 Wahlberechtigten gab es eine Wahlbeteiligung von 59,15%. Die Stimmen-
verteilung über die Listen hinweg führte zu folgender Anzahl an Delegiertensitzen: 

Liste 1 "Moderne Verhaltenstherapie" (s. o.): 5 Delegierte 

Liste 2 "Integrative Liste Psychotherapie" (v. a. DGPT und BVVP): 10 Delegierte 

Liste 3 "Freie Psychotherapeut/innen im Gesundheitswesen (v. a. Deutsche Psychothe-
rapeutenvereinigung): 11 Delegierte 

Liste 4 "Bündnis Psychotherapie ohne Fesseln" (v. a. BDP/VPP): 4 Delegierte 

Liste 5 "Die Angestellten BVAPP" (Krankenhauspsychotherapeuten): 2 Delegierte  

Liste 6 "Unabhängige Liste: Qualität durch Methodenvielfalt" (GwG, DGH, Systemi-
ker): 4 Delegierte 

Liste 7: Neuropsychologie, Angestellte und Moderne Methoden" (v. a. GNP): 1 Dele-
gierter 

Die Delegiertenplätze werden dann - gemäß der Wahlordnung - diejenigen Angehörigen der 
jeweiligen Liste einnehmen können, die gemäß der Zahl der auf sie abgegebenen Stimmen die 
jeweils ersten Rangplätze auf der Liste haben (nicht unbedingt gemäß der Reihenfolge, wie 
sie eingereicht wurde, bzw. wie sie auf dem Stimmzettel stand). 

KJP-Wahlkörper: 

Unter den 811 Wahlberechtigen gab es eine Wahlbeteiligung von 61,04%, die Stimmenvertei-
lung erbrachte folgende Delegiertenzahl für die beiden Listen: 

Liste 1 "Bündnis KJP Bayern" (v. a. VAKJP, BKJ und Deutsche Psychotherapeuten-
vereinigung): 7 Delegierte 

Liste 2 "KJP-Liste der VerhaltenstherapeutInnen der DGVT" (s. o.): 1 Delegierter 

Insgesamt verlief der Wahlkampf aus unserer Sicht recht harmonisch. Keine der 7 Listen im 
PP oder der 2 Listen im KJP-Bereich hat angefangen, andere zu kritisieren. Jede hat sich be-
müht, eigene Ideen und Besonderheiten hervorzuheben. Möglicherweise war dies für die 
WählerInnen nicht leicht nachzuvollziehen. Unterschiede, die tatsächlich da waren/sind, blie-
ben somit schwer erkennbar. Gelegentlich hörte man Sätze wie: Die Listen wollen ja doch alle 
das gleiche, oder? Das durchaus freundliche Umgehen der Listen miteinander wird aber die 
Zusammenarbeit nach der Wahl erleichtern. Denn da sollte es wichtig sein, dass möglichst 
viele Gruppen sich mit der Arbeit der Kammer identifizieren können und daran mitwirken.  

Ob und welche Rolle die DGVT-Vertreter in der Kammer zukünftig spielen werden, kann 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht gesagt werden; die Wahlen zum Kammer-
vorstand sind am 29. März - bis dahin dürfte es hinter den Kulissen engagierte Gespräche 
geben.  

Rudi Merod, Sonja Stolp, Heiner Vogel 
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B er l i n  
Endlich mehr Geld für die Berliner Kammerarbeit! 

Die letzte Delegierten-Versammlung (DV) der Psychotherapeutenkammer Berlin war geprägt 
von der Diskussion und dem Beschluss zur Erhöhung der Kammerbeiträge. Die approbierten 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichentherapeuten müssen jetzt 
statt 250 € jährlich 305 € (ermäßigt 85 statt 80 €) zahlen. Das wird vor allem die geringer Be-
schäftigten und auch die angestellten und beamteten Psychotherapeuten wenig freuen. Viele 
von ihnen fühlen sich nach wie vor viel zu wenig durch die Kammer unterstützt. 

Ursprünglich sollten die Beiträge gar um 105 € steigen. Aber das war wohl eher ein Schach-
zug nach dem Motto, erst mal viel mehr zu fordern, um dann das angepeilte durchzusetzen. 
Die Delegierten des sich leider in der Opposition befindlichen "Bündnisses für psychische 
Gesundheit" und damit die 5 DGVT-Delegierten waren natürlich gegen die Erhöhung, nicht 
nur aus Gründen der Beitragsstabilität (eines der Wahlversprechen der DGVT-Kandidaten) 
sondern aufgrund der Einschätzung, dass die Kammerarbeit durch die Erhöhung nur aufge-
protzt werden soll. Der Vorschlag der Opposition, wie die anfallenden Aufgaben kostenneut-
ral bewältigt werden können, wurde durch die den Vorstand stellenden Listen abgeschmettert.  

Klaus Bickel, Delegierter der Berliner Kammer 

Kontakt: berlin@dgvt.de 

 

 

B ra nd en bu rg  
Kindergesundheit in Brandenburg: "Wir lassen kein Kind zurück" 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Brandenburg hat im Januar 
den 5. Report über die Gesundheit und medizinische Versorgung von Kindern herausgegeben. 
Der umfassende Bericht stützt sich auf empirische Untersuchungen bezüglich der sozialen 
Lage junger Familien im Land. Er widmet sich auch Themen wie Prävention, medizinischer 
und psychotherapeutischer Versorgung von gesundheitsgefährdeten bzw. erkrankten Kindern. 
Das Fazit des Reports ist besorgniserregend: "Kinder aus sozial benachteiligten Familien ha-
ben größere Risiken für ihre Entwicklung.", warnt Ministerin Dagmar Ziegler. Die abgeleite-
ten Empfehlungen beinhalten daher ein Frühwarnsystem. Ein weiteres Ergebnis weist auf die 
massive Unterversorgung des Bundeslands mit Kinder- und Jugendpsychotherapeuten hin. 
Ungefähr jedes zweite Kind mit behandlungsbedürftigen psychischen Störungen wird nicht 
ausreichend versorgt. Die untersuchten Kinder litten beispielsweise unter schweren Sprach- 
und Sprechstörungen.  

Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu der Auffassung des zuständigen Landesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen, der für die Bedarfsplanungsrichtlinien zuständig ist. Nach des-
sen Planungszahlen ist der Bedarf an Therapieplätzen gedeckt. 

Weitere Informationen: www.masgf.brandenburg.de/media/1336/sgb_5.pdf 

Katja Kühlmeyer 

Kontakt: brandenburg@dgvt.de 
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Ha mb u rg  
Bericht von der Wahl zur Kammerversammlung in Hamburg 

Die Hamburger PsychotherapeutInnen haben gewählt. Die Liste der ALLIANZ psychothera-
peutischer Berufs- und Fachverbände, zu der die KandidatInnen der DGVT gehören, wurde 
mit 9 VertreterInnen wieder die stärkste Fraktion in der Kammerversammlung. Von den vier 
DGVT-KandidatInnen (Thomas Bonnekamp, Till Florschütz, Evelyn Gottwalz, Bernd Kiel-
mann) sind die beiden Erstgenannten nun Delegierte für die zweite Amtsperiode der Hambur-
ger Psychotherapeutenkammer. 

Unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten ist das ein gutes Ergebnis. Es ermög-
licht der DGVT, verhaltenstherapeutische Interessen und Kompetenzen in der "Regierungs-
fraktion" zur Geltung zu bringen. In einer eher tiefenpsychologischen dominierten Szene er-
scheint das dringend geboten.  

Ein Wermutstropfen ist, dass auf der einzigen KJP-Liste keine VerhaltenstherapeutInnen zu 
finden waren (und dementsprechend nicht gewählt wurden). Viele ungültige Stimmen deuten 
bei diesem Wahlkörper daraufhin, dass hier mehr Vielfalt Not tut. Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass in einem möglichen KJP-Ausschuss der Kammer auch VerhaltenstherapeutInnen 
mitwirken können 

Erfreulich ist, dass über die in Hamburg mögliche Liste der PsychotherapeutInnen in Ausbil-
dung auch ein DGVT´ler (Mike Mösko) Kammerdelegierter wird. 

Thomas Bonnekamp 

Kontakt: hamburg@dgvt.de

 

M e c k l en bu rg - Vo r po mme r n  
Im Nordosten kann gefeiert werden! Das vorläufige Ergebnis (Stand: 14.2.07) der Wahlen zur 
Kammerversammlung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) besagt, dass alle 
DGVT-KandidatInnen, aus allen fünf ostdeutschen Bundesländern in die Kammerversamm-
lung gewählt wurden (Glückwunsch an alle!).  

Was uns in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) besonders freut: Johannes Weisang (KJP) und 
Jürgen Friedrich (PP) erreichten jeweils die höchste Stimmenzahl im Land! Um dieses 
Traumergebnis mit uns zu feiern, sind alle DGVT-Mitglieder aus M-V auf das Herzlichste zur 
Wahlparty am Samstag, 21. April 2007 von 17:00 bis ca. 22:00 Uhr nach Rostock-
Warnemünde, Strandweg 6, eingeladen! Wir bitten nach Möglichkeit um kurze Anmeldung 
über mv@dgvt.de oder per Anruf bei den LandessprecherInnen.  

Im Wahlablauf gab es in M-V ein paar Unstimmigkeiten, in deren Konsequenz uns die vor-
läufige Wahlordnung bereits als reformbedürftig erscheint. Doch nun hoffen wir erst einmal 
auf gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in der Kammer. 

Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber dann doch: M-V hat mit 52% für PP und 53% für 
KJP die geringste Wahlbeteiligung. Es gibt eine Menge zu tun! 

Zum Jahresbeginn fand in Rostock eine erste DGVT-Fortbildungsveranstaltung statt. Gastre-
ferent Dr. Christian STIGLMAYR stellte am 5. Januar 07 die Dialektisch Behaviorale Thera-
pie (DBT) zur Behandlung von Borderline-PatientInnen vor. Die Veranstaltung war gut be-
sucht. Verbunden mit der Veranstaltung wurde ein Landesgruppentreffen durchgeführt. 

Die Gründung des afp-Ost-Instituts in Rostock nimmt Gestalt an. Am 9. Mai 2007, 16:00 
Uhr wird in Rostock mit einer Eröffnungsveranstaltung gestartet (kostenfrei, bitte gleich 
Termin vormerken! Gastreferenten: Dr. Steffen FLIEGEL, Psychotherapie im Dialog – Neues 
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und Altes quer verbinden und Dr. Kirsten VON SYDOW, Es beißt sich nicht… Integration 
verhaltenstherapeutischer Elemente bei der systemisch-psychodynamischen Arbeit mit sexu-
ellen Störungen). In den Monaten danach folgen eine Reihe von interessanten Psychotherapie-
Fortbildungen, bei denen für jeden etwas dabei sein wird: Wochenendworkshops, Sommer-
akademie (Fortbildung + Erholung an der Ostsee) und Vortragsreihen. Weitere Informationen 
sind im aktuellen Fort- und Weiterbildungsprogramm von afp und dgvt nachzulesen oder bei 
Dörte Heidenreich-Wendelken (Tel.: 0381-85770-58, Fax: -57 oder hwendelken@online.de) 
zu erfragen.  

Im Rostocker Raum wollen wir eine monatliche "Rostocker Reihe" mit Abendvorträgen von 
hauptsächlich ortsansässigen  KollegInnen initiieren. Viele haben doch Spezialthemen, die es 
lohnt, im Kreis interessierter Kollegen vorzustellen und zu diskutieren. Wer hier mitmachen 
möchte, melde sich doch bitte bei mv@dgvt.de! 

Katrin Prante und Jürgen Friedrich 

Kontakt: mv@dgvt.de 

 

N i e de rs a c hs en  
Die Arbeit der DGVT-Landesgruppe Niedersachsen konnte inzwischen auf eine breitere Basis 
gestellt werden: Am 6. Januar fand ein Treffen der Landessprecher mit interessierten DGVT-
Mitgliedern aus Niedersachsen statt, die in die berufs- und fachpolitische Arbeit einsteigen 
und teilweise auch für die nächsten Wahlen zur Psychotherapeutenkammer kandidieren wol-
len. Die Gruppe ist offen für weitere Interessierte!  

Die Fachgruppe der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen der DGVT Nieder-
sachsen trifft sich wieder am 20.3.07 in der Praxis von Katrin Russ in Hannover. Themen sind 
die Versorgungssituation im Blick auf Psychotherapie für Kinder und Jugendliche in Nieder-
sachsen, eine (geplante) berufspolitische Aktion zur Stärkung des KJP-Nachwuchses sowie 
Kontaktaufnahme mit Kammermitgliedern zu dem Thema der AOK-Sozialpsychotherapie-
vereinbarung. Auch diese Gruppe ist offen für neue Mitglieder.  

Kontakt über Katrin Russ (katrin.russ@kitz-hannover.de). 

Weiter sei noch einmal hingewiesen auf die nächste regionale Mitgliederversammlung am 
Do., 19.4.07 um 18.30 Uhr im Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover, Raum 5. 
(Stadtbahnlinie 10). DGVT-Mitglieder aus Niedersachsen erhalten eine gesonderte Einladung 
auf dem Postweg. 

Elisabeth Jürgens 

Kontakt: niedersachsen@dgvt.de  

 

N R W  
Bericht über die regionale Mitgliederversammlung DGVT NRW am 23.02.07 in Bonn 

Am 23.2.07 fand in den Räumen des DGVT-Ausbildungsinstituts Bonn die Regionalver-
sammlung der DGVT-Mitglieder Nordrhein-Westfalens statt. Die rege Resonanz auf die Ein-
ladung zu diesem Treffen stellt sicher ein positives Indiz für die Entwicklung der Landes-
gruppenarbeit dar. Vielleicht haben wir auch mit der Auswahl der Themen genau das Interes-
se der Mitglieder getroffen.  

Wir hatten dazu eingeladen, Fragen der angestellt tätigen Kolleginnen und Kollegen (Tarif-
rechtsfragen, Fortbildung) und der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen (Niederlas-
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sung, Praxisorganisation, Honorare) zu beantworten. Dabei sollten die jüngsten Veränderun-
gen in diesen Bereichen dargestellt werden, insbesondere die Tarifrechtsreform im Öffentli-
chen Dienst, die Änderungen im Vertragsarztrecht sowie die Auswirkungen der Gesundheits-
reform auf unseren Berufsstand. Dazu hatten wir den Sachverstand der Landesgruppe aufge-
boten:  

�  Jürgen Kuhlmann zu Niederlassungsfragen,  
�  Jochen Maurer zur Arbeit mit und in der KV,  
�  Veronika Mähler-Dienstuhl zum Stand der Umsetzung des TVöD,  
�  Wolfgang Schreck zu Angestelltenfragen in Beratungsstellen,  
�  Johannes Broil zu PTK, Vertragsarztrechtsänderungsgesetz und den Möglichkeiten 

neuer Kooperationsformen.  

Nach einführenden Referaten machten die TeilnehmerInnen der Veranstaltung regen 
Gebrauch davon, eigene Fragen loszuwerden und sich beraten zu lassen. Es entwickelte sich 
eine rege Diskussion zu den Chancen und Risiken für die Versorgung und den Berufsstand, 
die Politik der DGVT und Möglichkeiten der Einflussnahme des Verbandes.  

Zum Abschluss des Abends wurden als Landessprecher/Landessprecherin gewählt: 
Veronika Mähler-Dienstuhl, Jürgen Kuhlmann, der auch die Landesgruppe im neu formierten 
Länderrat vertritt, sowie Johannes Broil. 

Johannes Broil 

Kontakt: nrw@dgvt.de  
 
 

R h e i n l a n d - P fa l z  
Kammerwahl abgeschlossen - nun wird der Vorstand gewählt! 

Rheinland-Pfalz hat gewählt! In der Zeit vom 10.-24.1.2007 hatten die Kammermitglieder in 
Rheinland-Pfalz die Gelegenheit, die Vertreterversammlung für die nächsten Jahre zu wählen. 
25 Sitze waren zu verteilen. Drei Listen traten an, daneben trat ein Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut allein an. Die "Gemeinsame Liste", die zur letzten Wahl als "Vereinigung" 
angetreten war, erreichte 12 Sitze, die Liste "Transparenz" 8 Sitze und die Liste "Transparenz, 
Innovation, Mitgliederorientierung, Oekonomie (TIMO)", die vornehmlich von der DGVT, 
aber auch dem dvt unterstützt wurde, kam auf 5 Sitze.  

Wir sind somit ein attraktiver Gesprächspartner für die Verhandlungen über Mehrheiten in der 
künftigen Vertreterversammlung. Die Gespräche mit den beiden anderen Fraktionen finden 
zurzeit statt.  

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich bereit erklärt hatten, auf der Liste TIMO zu 
kandidieren und für die Erarbeitung unseres Programms Zeit und Arbeit investiert haben.  

Unser Dank gilt an dieser Stelle auch all unseren WählerInnen für die gegebenen Stimmen 
und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir werden uns redlich mühen, dieses Vertrauen zu 
rechtfertigen. Fünf spannende Jahre stehen uns bevor, über die an dieser Stelle immer wieder 
berichtet wird. 

Andrea Benecke 

Kontakt: rheinland-pfalz@dgvt.de 

 



Berichte aus den Landesgruppen  S-18 

 

S c h l es w i g -Ho l s t e i n  
Weiter offen, ob Chancen und Vorteile eines Nordkammerzusammenschlusses nun endlich 
auch von Kammerseite eingehend geprüft werden. 

In der letzten Ausgabe berichteten wir, dass auf der 11. Kammerversammlung der Antrag von 
Detlef Deutschmann zur Nordkammer angenommen wurde. Der Beschluss sieht vor, dass die 
Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (PKSH) an einer von der niedersächsischen 
Landespsychotherapeutenkammer (PKN) initiierten, kammerübergreifenden Arbeitsgruppe 
(AG) zur Prüfung sämtlicher Fragen eines möglichen Nordkammerzusammenschlusses teil-
nehmen soll.  

Allerdings war der Beschluss unter dem Vorbehalt gefasst worden, dass mindestens drei 
Nordkammern an der AG teilnehmen. Andernfalls sollte auf der nächsten Delegiertenver-
sammlung (DV) nochmals erörtert werden, ob die AG auch sinnvoll sei, wenn (zunächst) nur 
Vertreter aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein teilnehmen.  

Inzwischen wurden wir darüber informiert, dass sich der Vorstand der Psychotherapeuten-
kammer Hamburgs (PKHH) in informellen Gesprächen gegen eine Teilnahme an der AG 
ausgesprochen habe, unter Hinweis auf die höheren Fahrtkosten für die Hamburger Delegier-
ten. Damit gebe es laut Vorstand keine Grundlage mehr für die Entsendung gewählter Mit-
glieder der PKSH in die Nordkammer-AG.  

Der Vorstand der PKSH hat in dieser Frage eine andere Haltung zur Nordkammer-AG zu 
verstehen gegeben, als die gewählte DV und erst recht als die Kammermitglieder, die sich im 
Rahmen unserer Postkartenaktion deutlich für einen Nordkammerzusammenschluss ausge-
sprochen haben.  

Bei dem Beschluss auf der letzten DV in Schleswig-Holstein war davon ausgegangen worden, 
dass sich auch die Hamburger DV mit dieser Frage befassen wird, nicht nur der Vorstand im 
Rahmen inoffizieller Gespräche.  

Aus DGVT-Sicht ist es, vor dem Hintergrund der Postkartenbefragung zum Thema Nord-
kammer, kaum nachvollziehbar, wie gewählte Delegierte sich gegen eine intensive und zielof-
fene Prüfung dieser Option aussprechen sollten. Die Landesgruppe sieht aufgrund der im 
Rahmen eines vorgelegten ersten Nordkammer-Musterhaushaltsentwurfes dezidiert aufge-
zeigten Chancen einer Nordkammer, die Möglichkeit gleichzeitig eine effizientere und deut-
lich kostengünstigere Vertretung der Berufsinteressen bei besserem Service zu ermöglichen. 

In Hamburg finden gerade Kammerwahlen statt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neu kon-
stituierte DV zu der Frage äußern wird. Die Entscheidung allein von der Frage der Höhe der 
zu erwartenden Fahrtkosten abhängig zu machen, wäre wirklich sehr kurzsichtig.  

Auf der nächsten DV der PKSH wird sich Detlef Deutschmann dafür einsetzten, dass die AG 
zunächst nur mit Mitgliedern aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein ihre Arbeit auf-
nimmt. 

Kammerwahl 2007 kündigt sich an 

In Schleswig-Holstein wird in der Zeit vom 16.6. bis 10.7.2007 eine neue Delegiertenver-
sammlung (DV) gewählt. Das war ein Hauptthema auf dem letzten Landesgruppentreffen zu 
Jahresbeginn 2007. Es wurde resümiert, welche im letzten Wahlkampf vertretenen Ziele trotz 
der ungünstigen Mehrheitsverhältnisse zumindest teilweise erreicht werden konnten. Darüber 
hinaus wurden mögliche Ursachen und wahlstrategische Fehler reflektiert, die dazu geführt 
haben könnten, dass angestellte Psychotherapeuten in der DV extrem unterrepräsentiert und in 
den Ausschüssen fast gar nicht vertreten waren. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus 
den ersten Jahren der Kammerarbeit wurde diskutiert, für welche Veränderungen sich die 
DGVT-Landesgruppe für die bevorstehenden Wahlen besonders stark machen will. Hierzu 
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zählen neben der Unterstützung der Nordkammer-Idee als entscheidende Möglichkeit zur 
Kostenreduktion und effektiveren Interessenvertretung insbesondere der Einsatz für eine pari-
tätische Besetzung der Kammergremien (einschließlich Vorstand) und für mehr Transparenz 
der Kammer für die Mitglieder. In den nächsten Wochen und Monaten gilt es, die eigenen 
Positionen weiter zu konkretisieren und auf dieser Basis Kollegen und Kolleginnen zu finden, 
die sich für ähnliche Ziele und eine Veränderung der Zusammensetzung der nächsten DV 
gemeinsam mit uns einsetzen wollen.  

Wer Lust hat, daran aktiv mitzuwirken, ist herzlich eingeladen! Wir sehen den Wahlen auf-
grund von Rückmeldungen zu unserer Arbeit in den letzten Jahren insgesamt sehr zuversicht-
lich entgegen. 

Termine: 

·  Nächste Delegiertenversammlungen 
der Kammer:     23.03.2007 um 15.00 h (kammeröffentlich!) 

31.08.2007 um 15.00 h (kammeröffentlich!) 

Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer 

Kontakt: schleswig-holstein@dgvt.de
 
 

 

Fortbildung in 
verhaltenstherapeutisch orientierter  

Psychotherapie-Supervision 
(DGVT) 

 
in Dortmund 

 
Die Supervisionsfortbildung wird berufsbegleitend durch-
geführt und erstreckt sich über einen Zeitraum von 1 ½ 
Jahren.  
Zielgruppe sind approbierte KollegInnen mit mindestens 3 ½ 
Jahren Berufserfahrung und Fachkundenachweis in Ver-
haltenstherapie. Die Teilnehmenden sollten die Möglichkeit 
zu eigener supervisorischer Tätigkeit haben.  
 
 
Start: 
27. - 29. April 2007 
 

Folgetermine: 
 

31. August/1. September 2007 
14. - 15. September oder  28. - 29. September 2007 
23. - 24. November 2007 
11. - 12. Januar 2008 
08. - 09. Februar 2008 
14. - 15. März 2008 
31. Mai/1. Juni 2008 
20. - 21. September 2008 
28. - 30. November 2008 
 

Teilnahmegebühren: 
ca. 3200,- Euro 
 

Akademie für Fortbildung  
in Psychotherapie (afp) 
Bundesakademie 
Postfach 13 43 
72003 Tübingen 
 
E-Mail: 
bundesakademie@afp-info.de 
����  0700 237 237-00* 
��� �  0700 237 237-11* 
*(Anruferpreis aus dem Festnetz der dt. Telekom; 
zur Hauptzeit: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr: 0,124 
Euro/min, zur Nebenzeit: 0,062 Euro/min) 

 
 

www.afp-info.de 
 
 
Unsere Veranstaltungen sowie die interaktive 
Fortbildung sind in der Regel bei den zuständigen 
Landeskammern akkreditiert. Die Akademie für 
Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie e. V. 
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Tagungsberichte 

ver .d i -Fachtagung "Stand und Perspekt iven 
der  psychotherapeut ischen Versorgung"  

am 29.  November 2006 in  Ber l in  

Heiner  Voge l 

Die Veranstaltung wurde von der VerDi-Fachkommission PP/KJP ausgerichtet und diente u. 
a. dazu, die Positionen der Gewerkschaft bzw. der Fachkommission mit den aktuellen Ent-
wicklungen zu verbinden und insbesondere auch aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich 
herauszuarbeiten. Sie war als Expertentagung gedacht (nicht öffentlich) und sollte Vertreter 
der Verbände, der Kammern und der eigenen Gremien ansprechen und miteinander ins Ge-
spräch bringen.  

In der Eröffnung von Ellen Paschke, der Vorsitzenden des Fachbereichs 3 (Gesundheit) und 
Mitglied des VerDi-Bundesvorstands, hat diese u. a. auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 
PP/KJP stärker in der Planung und Umsetzung der PT-Versorgung einzubeziehen und bei-
spielsweise ganz aktuell auch die PiA-Bezahlung zu regeln.  

Im ersten Vortrag würdigte Prof. Jürgen Kriz, Osnabrück ("Zur Lage der PT in Deutschland") 
eingangs ausdrücklich die Entwicklung der Psychotherapie seit Verabschiedung des Psycho-
therapeutengesetzes (PsychThG – 2 Folien). Danach verwendete er sehr viel Zeit dafür darzu-
stellen (38 Folien), wie ungerecht die derzeitige Entwicklung doch ist, indem sie die Vielfalt 
der Psychotherapie beschränkt und einen unangemessenen Wissenschaftsbegriff verwendet. 
Die etablierten Verfahren würden neue Entwicklungen verhindern, so der Tenor des Vortrags. 

Anschließend wurde von Prof. Manfred Zielke, Mönkeberg, die ökonomische Seite der Psy-
chotherapie dargestellt. Anhand seiner umfangreichen Untersuchungen zu Langzeiteffekten 
der psychosomatischen Rehabilitation konnte er recht differenziert darstellen, dass stationäre 
Verhaltenstherapie im Längsschnitt erhebliche Kosteneinsparungen erbringt. 

Prof. Harald Rau, Wilhelmsdorf (ein "biologischer Psychologe"), referierte zum Thema Kom-
bination von Psychopharmaka und Psychotherapie. Der hochinteressante Beitrag zeigte die 
Komplexität des Themas und stellte heraus, dass Kombination nicht immer zu einer Ver-
besserung der Behandlung führe. Sorgfältige Studien zeigen demgegenüber eher, dass Kom-
binationen nur eine Verbesserung der Effektivität von Psychotherapie erbringen, wenn es sich 
um Kombination mit Placebo handelt, nicht um die Kombination mit Psychopharmaka. Aus 
der Interpretation der Ergebnisse und unter Hinweis auf die Verhältnisse in anderen Ländern, 
spez. USA, leitete er einige Perspektiven ab, die die Tätigkeiten und Arbeitsweisen der 
PP/KJP betreffen (Sollen PP/KJP Medikamente verordnen dürfen?). 

Prof. Udo Deister, Klinikum Itzehoe, beschrieb die derzeitige Situation eines gemeindenah 
orientierten psychiatrischen Krankenhauses und die Stellung der Psychotherapeuten. Er er-
klärte, wie er es geschafft habe, bezahlte Stellen für PiA einzurichten (1/3 einer ganzen Stelle 
– zusammen ersetzten damit 3 PiA eine "normal besetzte Stelle"), und wie die Position der PP 
im Haus ist (Ltd. PP mit OA-Funktion und -Gehalt). Er ging dann auf die Perspektiven der 
PsychPV ein, erläuterte den erforderlichen Weiterentwicklungsbedarf und die Stellung der 
Psychotherapie in einer modernen Psychiatrie – auch äußerte er sich zur Stellung der PP in 
der Psychiatrie und ihren Perspektiven, etwa unter dem Blickwinkel, dass es immer weniger 
junge Ärzte mit Interesse an P-Fächern gibt. 
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Der abschließende Beitrag von Prof. Rainer Richter (BPtK – Uni-Krankenhaus Eppendorf – 
Hamburg) beschrieb auf einer etwas allgemeineren Ebene die Position der BPtK zur Frage der 
Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung. Einerseits hob er auf den erhebli-
chen (epidemiologisch gesicherten) psychotherapeutischen Behandlungsbedarf in somati-
schen Krankenhäusern ab, andererseits auf die durchaus positiven Entwicklungen im Bereich 
der medizinischen Rehabilitation. Abschließend beschäftigte er sich mit den Perspektiven für 
die Psychotherapie und der Psychotherapiezulassungen aus Sicht des Wissenschaftlichen Bei-
rats. 

Die Diskussion zu den Beiträgen erfolgte als Gesamtdiskussion erst ganz am Ende der Veran-
staltung. Sie war dementsprechend breit und wurde von manchen Diskutanten auch als Mög-
lichkeit gesehen, eigene Korreferate zu halten. Von Seiten der PP-Diskutanten stand auch 
weniger die Frage nach der Psychotherapeutischen Versorgung als vielmehr die Frage im 
Vordergrund, welche Rolle die PP in der Versorgung, speziell in der Psychiatrie, einnehmen 
können (KJP waren wenig vertreten).  

Als Rahmenbedingung für die Perspektiven waren sich die Referenten einig, dass keinesfalls 
zu erwarten sei, dass mehr Geld ins System komme. Es gehe vielmehr darum, die vorhande-
nen Mittel effizienter zu nutzen (zielgerichtete differenzielle Behandlungsindikation), um eine 
wirksamere (dann auch teurere) Behandlung bezahlen zu können. Das könne z.B. bedeuten, 
Krankenhäusern und ambulanten Stellen mehr Geld zu geben, wenn sie das Behandlungser-
gebnis in kürzerer Zeit erreichen. Auch werde man sich zukünftig auf pauschalisierte Vergüt-
zungen einstellen müssen (z.B. Behandlungsfallgruppen). Für die Position der PP innerhalb 
der Einrichtungen wurden gute Chancen gesehen, weil sie in der Regel über Kompetenzen 
verfügen, die in Institutionen gebraucht werden, wie Beziehungsfähigkeiten, Psychotherapeu-
tische Kompetenzen und Konzeptionelle Fähigkeiten (allerdings fehlen ihnen häufig die hier 
erforderlichen Managementkompetenzen und Begutachtungskompetenzen, so der kritische 
Einwand eines Teilnehmers).  

Die Vorträge der Tagung werden in Kürze als Broschüre/Buch publiziert und sind dann über 
die VerDi-Bundesgeschäftsstelle -kostenlos- zu beziehen (Ver.di-Bundesverwaltung, FG Ge-
sundheitsberufe, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, oder über die Homepage: 
http://gesundheit-soziales.verdi.de/.kontakt.) 

 

Ber ich t  zum Fachgespräch zur  
"Qua l i tä tss icherung in  der  Prävent ion 

und Therap ie  von Übergew ich t  be i  K indern  und 
Jugend l ichen"  am 14.11.2006 in  Kö ln  

Andrea  Benecke 

Zu diesem Gespräch hatte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eingeladen. Es 
waren Vertreter aller in diesem Bereich relevanten Berufsgruppen vertreten:  

·  Ernährungsberater/Oecotrophologen/Diätassistenten,  
·  Sportmediziner/Sportwissenschaftler 
·  Pädiater 
·  Für den Bereich "Psychosoziales" Vertreter der GwG, des BDP und der DGVT 
 

Frau Goldapp von der BZgA leitete die Sitzung federführend. 



S-22   

Die BZgA strebt seit einigen Jahren an, mit Hilfe eines Qualitätssicherungsprozesses die Qua-
lität der Angebote erstens zu überprüfen, zweitens aber auch zu verbessern. Dies scheint vor 
dem Hintergrund steigender Prävalenzzahlen übergewichtiger bzw. adipöser Kinder und Ju-
gendlicher sinnvoll. Bisher waren keine Empfehlungen möglich, da die Datengrundlage zu 
schlecht war. 

Nachdem die Konsensusgruppe des BMG 2003 Qualitätskriterien für die Behandlung von 
übergewichtigen und adipösen Kindern/Jugendlichen beschlossen hatte (hierüber wurde in 
VPP 1/05 berichtet) berichtet, wurde nun die Fachpublikation "Qualitätskriterien für Pro-
gramme zur Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Ju-
gendlichen" vorgestellt. Es gibt zudem eine Broschüre für Eltern betroffener Kinder mit dem 
Titel "Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen". Diese erscheint demnächst auch auf tür-
kisch. Unter den Teilnehmern herrschte schnell ein Konsens, dass es gerade bei Kindern we-
sentlich erscheint, auch die Eltern zu erreichen. Kinder mit einem Gewichtsproblem, für das 
sich die Eltern aber nicht interessieren, haben größere Probleme Gewicht zu reduzieren und 
das reduzierte Gewicht zu halten. An diesem Punkt schloss sich auch Kritik an der Broschüre 
an, die sich nach Meinung einiger Teilnehmer an Mittel- und Oberschichtangehörige richtet, 
die aber sowieso eher auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagiert. Die Frage sei, wie man die 
bildungsfernen Schichten erreichen kann und ob dafür eine Broschüre das geeignete Medium 
ist. Allerdings ist die Nachfrage nach der Broschüre durchaus hoch, wie Fr. Goldapp von der 
BZgA mitteilte. Und natürlich solle die "Mittelschicht" die Möglichkeit bekommen, adäquat 
informiert zu werden. Trotzdem bleibt sicher die spannende Frage, wie man Angehörige des 
"Prekariats", wo das Problem am drängendsten ist, erreicht. 

Des Weiteren wurde eine Versorgungsstudie vorgestellt, die im Auftrag des BZgA vom Uni-
versitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf durchgeführt wurde. Ziel war es, die Versorgungs-
landschaft zu beleuchten und die Qualität der Angebote zu erfassen. Es zeigte sich, dass es 
eine Unmenge an verschiedensten Angeboten gibt, die aber ganz unterschiedliche Qualität 
widerspiegeln. Insofern ist natürlich auch eine Vergleichbarkeit der Angebote sehr schwierig. 
Schon die stationären Angebote sind sehr unterschiedlich, aber wie will man diese noch mit 
ambulanten Angeboten vergleichen, die unter völlig anderen Bedingungen "funktionieren" 
und deren Bandbreite mindestens ebenso groß ist? Der betriebene Aufwand schlägt sich dann 
auch im Preis nieder, der zwischen 116 € und 2.316 € liegt. Dabei korrespondiert die erhobe-
ne Qualität in keiner Weise mit dem Preis. Dies ist sicherlich ein wesentliches Ergebnis dieser 
Studie. Man hat es vorher schon vermutet, nun kann man es mit Sicherheit behaupten. Aller-
dings hat die Studie auch deutliche Grenzen: ist z.B. die Motivation von Teilnehmern ambu-
lanter Angebote vergleichbar mit der von Teilnehmern an stationären Programmen (Bsp. Mo-
tivation)? Welche Ausschlusskriterien haben einzelne Maßnahmen und wie transparent sind 
sie? Macht es vielleicht Sinn, einfach Vor- und Nachteile bestimmter Angebote zu bestimmen 
und sich bei der Interpretation der Ergebnisse weitgehend zurückzuhalten? 

Diskutiert wurde dann die durch die BZgA zurzeit finanzierte Beobachtungsstudie, die aus 
Geldmangel nicht randomisiert durchgeführt wird und bis 2008 finanziell abgesichert ist. Hier 
werden verschiedene Angebote in ihren einzelnen Aspeken und Ergebnissen erfasst. Proble-
matisch erscheint dabei, dass das Therapieende der jeweiligen Programmen unterschiedlich 
definiert wird (z.B. werden Booster-Sessions angeboten – zählen die noch zur "Therapie" 
oder ist diese davor zu Ende?). Des Weiteren erscheint schwierig, dass die körperliche Fitness 
nur unzureichend erfasst werden kann, da hier keine definierten Empfehlungen vorliegen. 
Von einigen Teilnehmern wurde angemerkt, dass eine längere Nachbeobachtungsdauer not-
wendig wäre, um den Effekt der Maßnahmen zuverlässiger beurteilen zu können. Dazu 
braucht die BZgA allerdings mehr Geld, das im Moment aber nicht zur Verfügung gestellt ist. 
In der Diskussion wurde wieder stark bemängelt, dass es zurzeit keine Strategie gibt, die ge-
währleitstet, dass die Eltern der betroffenen Kinder zuverlässig erreicht werden. Es wurde 
auch an dieser Stelle wieder der berechtigte Verdacht geäußert, dass Eltern aus bildungsfernen 
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Schichten wahrscheinlich nicht erreicht werden. Es wurde am Ende darüber diskutiert, welche 
Aufgaben an die Nationale Obesity Task Force gestellt werden sollen. Dies reichte von der 
Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel zur Erforschung der Wirksamkeit von Thera-
pien, über die Schaffung politischer Rahmenbedingungen bis zu der Entwicklung von Ge-
sundheitszielen. Großer Konsens bestand darin, dass die Task Force an eine "neutrale" Institu-
tion angesiedelt werden soll, z.B. an die BZgA oder das Bundesgesundheitsministerium. 

Was bedeuten solche Diskussionen für unsere Profession? Man muss vor dem Hintergrund 
der Diskussion von Standards die Frage stellen, ob Psychologen/Psychotherapeuten ausrei-
chend auf die Anforderungen der Therapie übergewichtiger/adipöser Kinder und Jugendlicher 
vorbereitet sind. Gibt es überhaupt genügend Interesse an dieser Fragestellung? Sollten dafür 
spezielle Fortbildungen angeboten werden? Soll es ein Zertifikat geben? Wie sollten denn die 
zu vermittelnden Inhalte aussehen? Die Antworten auf diese Fragen werden sicher kontrovers 
diskutiert. Aber wenn wir den Stein der Weisen schon gefunden haben und wir alle Strategien 
sowieso schon kennen, weil sie grundlegende Strategien der Psychotherapie sind, warum sind 
die Ergebnisse immer noch so schlecht? Sind tatsächlich die resistenten Eltern oder die widri-
gen Umweltbedingungen schuld und wir kämpfen vor diesem Hintergrund sowieso nur gegen 
Windmühlen? Vielleicht ergeben sich durch die Beobachtungsstudie einige Antworten, aber 
auch innerhalb unserer Profession sollten diese Fragen diskutiert und beantwortet werden.  

 

Informationen für Niedergelassene 

Plaus ib i l i tä tsprüfungen in  der  Kassenärzt l i -
chen Vere in igung Nordrhe in (KVNO) 

Jochen  Maurer 

Ein Bericht aus der unseligen Inquisition 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem recht bürokratischen (ach nee!), ggf. aber einkom-
mensrelevanten (aufgemerkt!) Thema "Plausibilitätsprüfungen" innerhalb der ambulanten 
vertragsärztlichen/vertragspsychotherapeutischen Versorgung. Der Prüfmodus hat sich seit 
dem 01.04.2006 verändert. Auch wenn alle KV-zugelassenen Behandler3 prinzipiell von den 
Plausibilitätsprüfungen betroffen sind, haben doch nur wenige bislang unmittelbar Kontakt 
damit gehabt. Von der Hoffnung beseelt, dass dies auch in Zukunft so sein möge, versucht der 
vorliegende Beitrag das Prüfsystem kurz zu beschreiben, seine gesetzlichen Hintergründe 
aufzuzeigen und eine ordnungsgemäße Praxisführung und Abrechnung als Garanten für eine 
individuelle Irrelevanz des Themas zu preisen. 

Warum Prüfungen? 

Oder: Haben Prüfer nichts Besseres zu tun? 

Würden alle Vertragsärzte und -psychotherapeuten ihre Praxen ordnungsgemäß führen und 
korrekt abrechnen, wären Prüfungen weitgehend überflüssig. Dem ist jedoch nicht so. Falsch-
abrechner - geplant oder ungeplant sei zunächst einmal dahingestellt – schmälern das poten-
tielle Gesamteinkommen aller Behandler nicht unerheblich. Prüfungen dienen also ziemlich 

                                                 
3  Angesichts der Übermacht der Behandlerinnen in der Psychotherapeutenschaft könnte man standardmäßig 

die weibliche Form präferieren, aber als Angehöriger einer aussterbenden Spezies (männliche Psychothera-
peuten) gestehe ich mir und meinen Geschlechtsgenossen die männliche Sprachform als Ausdruck des Über-
lebenskampfes zu. 
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direkt – orientiert an gültigen Honorarverteilungsmechanismen wie der Einheitliche Bewer-
bungsmaßstab (EBM) oder der Honorarverteilungsvertrag (HVV) – der Sicherstellung einer 
vollständigen und gerechten Honorarauszahlung. Sie befriedigen auch das Interesse der Kran-
kenkassen insbesondere dann, wenn diese bereits gezahlte Gelder zurückerstattet bekommen 
(z.B. Medikamentenregresse). 

Es gibt unterschiedliche Prüfvorgänge. Das sog. Regelwerk, ein Modul der KV-seitigen 
EDV-Abrechnung, prüft bereits die Stimmigkeit (z.B. Kompatibilität einzelner Ab-
rechnungsziffern) der Abrechnungen anhand formaler Kriterien. Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen beschäftigen sich mit der Frage, ob abgerechnete Leistungen dem für alle Behandler 
geltenden Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen. Psychotherapeuten sind (bisher) nicht davon 
betroffen, da das oft kritisierte Gutachterverfahren als Voraussetzung für die Genehmigung 
von Richtlinienpsychotherapie gleichzeitig den Charakter einer (Vorab) Wirtschaftlichkeits-
prüfung hat. Denkbar wäre zwar eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung von Leistungen aus den 
EBM-Kapiteln 23.2 (z.B. 23220, psychotherapeutisches Gespräch) oder 35.1 (z.B. 35150, 
probatorische Sitzung), jedoch scheint die zum 01.04.2006 eingeführte Budgetierung nicht 
genehmigungspflichtiger psychotherapeutischer Leistungen (1.900 (PP) bzw. 2.700 (KJP) 
Punkte) bereits steuernde Wirkung zu zeigen und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung folgerichtig 
unwirtschaftlich erscheinen zu lassen. Bleiben die... 

Plausibilitätsprüfungen: Was ist das eigentlich? 

Plausibilitätsprüfungen werden als Bestandteil der sachlich-rechnerischen Prüfung der Rich-
tigkeit der Abrechnung angesehen. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben (SGB V, § 106) und 
weisen Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen ihre Aufgaben in den Prüfpro-
zessen zu4. Das Prüfgeschehen orientiert sich an den "Richtlinien der KBV und den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen zum Inhalt und zur Durchführung der Abrechnungsprüfungen 
der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen" (Deutsches Ärzteblatt 101, 38, 
vom 17.09.2004), ferner an der "Vereinbarung nach § 106a Abs. 5 SGB V zur Durchführung 
der Abrechnungsprüfung ab 01.04.2006 (Rheinisches Ärzteblatt, 4/2006, vom 30.03.2006) 
sowie an der mit den Krankenkassen abgestimmten "Verfahrensordnung zur Durchführung 
von Plausibilitätsprüfungen gem. § 106a SGB V". 

Plausibilitätsprüfungen gab es schon vor dem 01.04.2006. Inhalt war und ist die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit der erfolgten Abrechnung, wobei auf ausgewählte Aspekte besonderes 
Augenmerk gelegt wurde und wird: Nichtbeachtung oder Fehlinterpretation der Leistungsle-
gende, (Im)Plausibilitäten des Umfangs der abgerechneten Leistungen, Verdacht auf Falsch-
abrechnung u. a. Zu den insbesondere für die psychotherapeutischen Behandler relevanten 
sog. "Aufgreifkriterien" zählen stereotype Indikationsstellung oder Abrechnung probatori-
scher Sitzungen nach stereotypem Muster (s. Anlage 3 zur Vereinbarung nach § 106a Abs. 5 
SGB V zur Durchführung der Abrechnungsprüfung ab 01.04.2006, s. o.) sowie "Erbringung 
einer Wochenstundenzahl von 40 Stunden oder mehr für die aus dem Kapitel G IV5 des EBM 
abgerechneten Leistungen, ein Anteil von 50% oder mehr der probatorischen Leistungen in 
Relation zu den sonstigen G IV Leistungen (vgl. Fußnote), bei Ärzten mit der Zusatzbezeich-
nung "Psychotherapie" eine Erbringung probatorischer Sitzungen von 50 mal oder mehr im 

                                                 
4
  Ob und in welcher Form die Krankenkassen Plausibilitätsprüfungen psychotherapeutischer Leistungen vor-

nehmen, kann hier nicht beurteilt werden. Den Krankenkassen steht aber u. a. die Überprüfung der prinzipiel-
len Leistungspflicht zu. Dies bedeutet, z. B. dass für antragspflichtige Leistungen des EBM-Kapitels 35.2, für 
die zum abgerechneten Behandlungstermin noch kein Anerkennungsbescheid der Krankenkasse vorlag, kei-
ne Leistungspflicht besteht – und daher die Vergütung dieser Leistungen nicht erfolgen muss. 

5  Im EBM 2000+ entsprechen den G IV Leistungen des EBM von 1996 die Leistungen aus dem Kapitel 35.2 
ergänzt um die Abrechnungsziffern 35130, 35131, 35140, 35141 und 35150 
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Quartal (Beschluss des KVNO-Vorstandes vom 22.08.2001, veröffentlicht in KVNO Aktuell 
07/01 im September 2001). 

Wie läuft so eine Prüfung ab? 

Bis zum 31.3.2006 gab es lediglich zwei Formen der Plausibilitätsprüfungen, nämlich a) Prü-
fungen auf der Grundlage von Zufallsstichproben (0,5% der Abrechner je Quartal) und b) 
Gezielte Prüfungen bei begründeten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Abrechnung. 

Aussagefähige Abrechnungsunterlagen der zufällig ermittelten Leistungserbringer wurden 
von sog. Prüfreferenten (auf Vorschlag vom Vorstand benannt) gesichtet und ausgewertet. 
Kamen die Referenten zu dem Schluss, dass die Abrechnung unauffällig und nicht zu bean-
standen wäre (bei PP und KJP ganz überwiegend der Fall), und schloss sich (vor der Organi-
sationsreform) der Verwaltungsrat, später (nach der Orga-Reform) der Bezirksstellenrat dieser 
Meinung an, war der Prüfvorgang beendet – es erfolgten keine weiteren Maßnahmen. Wurden 
von den Prüfreferenten bei der Sichtung der Abrechnungsunterlagen Unklarheiten bzw. Auf-
fälligkeiten entdeckt, wurde der geprüfte Leistungserbringer zu einem Plausibilitätsgespräch 
geladen. Bei diesem Gespräch (zu dem der zu Prüfende eine Person seines Vertrauens, bei 
Bedarf einen Anwalt mitbringen darf) hatte der zu Prüfende Gelegenheit, Auffälligkeiten in 
seiner Abrechnung zu erläutern, durch Dokumentationen zu belegen oder anderweitig zur 
Klärung beizutragen. Im Falle der Klärung der vermeintlichen Implausibilitäten empfahl das 
mit dem Plausibilitätsgespräch befasste Gremium dem Verwaltungsrat respektive dem Be-
zirksstellenrat den Abschluss dieses Verfahrens; i. d. R. wurde dieser Empfehlung nachge-
kommen. 

Kam das mit der Prüfung befasste Gremium (seit der Orga-Reform werden Mitglieder des 
Plausibilitätsausschusses unterstützt (Datenaufbereitung, Einbringung verwaltungsrechtlicher 
Aspekte, Protokoll) von Mitarbeitern der KV-Verwaltung) jedoch – nicht selten in Überein-
stimmung mit dem zu Prüfenden - zu der Auffassung, dass Implausibilitäten bzw. Abrech-
nungsfehler vorliegen, wurden Vorschläge zu geeigneten Sanktionsmaßnahmen wiederum 
dem Bezirksstellenrat zur Abstimmung vorgelegt. Der Maßnahmenkatalog ist prinzipiell um-
fangreich: er reicht von verpflichtenden Aufklärungsgesprächen über differenzierte Leis-
tungskürzungen bis hin zu disziplinarischen oder gar zulassungsrechtlichen Schritten. Leis-
tungskürzungen stellen mit Abstand die wichtigste Sanktionsform dar; sie reichen von der 
Streichung weniger Einzelleistungen in einem Quartal bis zur kompletten Streichung mehre-
rer Abrechnungsziffern über einen Zeitraum von 16 Quartalen (vom zuletzt geprüften Quartal 
rückwärts gerechnet). 

Uns wie geht’s weiter?!? 

Über das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung erhält der zu Prüfende einen widerspruchsfähigen 
Bescheid, gegen den er selbstverständlich Widerspruch einlegen kann. Die Politik des Plausi-
bilitätsausschusses des Bezirksstellenrates der Bezirksstelle Düsseldorf ist es, möglichst 
rechtskräftige Beschlüsse zu fassen, welche auch in einer etwaigen Gerichtsverhandlung Be-
stand haben, so dass die Chancen und etwaigen Kosten eines Widerspruchs sehr genau abge-
wogen werden sollten. 

Erhält ein Plausibilitätsbeschluss z.B. nach Ablauf einer Widerspruchsfrist Rechtskraft, wer-
den die zu Unrecht ausgezahlten Honorare von der KV zurückgefordert bzw. mit aktuellen 
und/oder künftigen Zahlungen verrechnet. Bei größeren Summen (fünf- oder sechsstellige 
Euro-Beträge) kann der Betreffende beim Bezirksstellenrat den Antrag auf Ratenzahlung stel-
len. 
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In jüngster Zeit ist es erklärte Absicht des KVNO-Vorstandes, statt widerspruchsfähige und 
bestandskräftige Bescheide zu versenden vermehrt Vergleichsabschlüsse zu erzielen und da-
mit das Plausibilitätsgeschäft zu beschleunigen. Erste positive Erfahrungen mit diesem Vor-
gehen wurden bereits gemacht, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 

Neuerungen seit dem 01.04.2006 

Seit dem 01.04.2006 gelten aktualisierte Vorschriften (s. o.), welche die Verfahren der Ab-
rechnungsprüfung regeln. Für die ab dem 2. Quartal 2006 erbrachten Leistungen gilt eine 
neue Form der Plausibilitätsprüfung, nämlich die Prüfung von sog. "Zeitprofilen". Die Zeit-
profilprüfung stellt die regelhafte, quartärliche Prüfungsform der Plausibilitätsprüfung dar. 
Überprüft werden sog. "Tagesprofile" und "Quartalsprofile". Grundlage der Prüfungen sind 
EDV-technisch ermittelte aufaddierte Prüfzeiten: jeder abgerechneten Leistung ist eine Prüf-
zeit zugeordnet (s. z.B. Anhänge im EBM Band 2, Dienstauflage der KBV, April 2005, Deut-
scher Ärzteverlag). Hierbei ist zu beachten, dass die Durchführungszeiten der Leistungen 
(auch zeitgebundener) i. d. R. nicht den Prüfzeiten entsprechen. So etwa beträgt die vorge-
schriebene (Mindest-) Durchführungszeit für eine Behandlungsstunde Richtlinienpsychothe-
rapie (etwa die Ziffern 35200, 35210 oder 35220) 50 Minuten, die Prüfzeit jedoch 70 Minu-
ten. 

Sowohl für die Tagesprofile als auch die Quartalsprofile gibt es definierte Zeitwerte, ab denen 
eine Plausibilität der Abrechnung anzuzweifeln ist. So ist es als zunächst implausibel anzuse-
hen, wenn die Abrechnung eines Leistungserbringers mehr als 780 Stunden Prüfleistungszeit 
im Quartal aufweist (Quartalsprofil), oder wenn Leistungen mit einer Tagesleistung von min-
destens 720 Minuten mehr als dreimal im Quartal abgerechnet wurde (Tagesprofil). 

Zusätzlich zu der regelhaften Prüfung des Zeitaufwandes kann auf Antrag eine erweiterte 
Prüfung hinsichtlich der weiter oben beschriebenen Aufgreifkriterien erfolgen; über die Ein-
leitung dieser Prüfform entscheidet der Vorstand der KVNO. 

Ergeben die regelhafte oder die erweiterte Prüfung Auffälligkeiten, werden mittels weiterer 
Tatsachenfeststellung und Wertung ergänzende Prüfungen durchgeführt. 

Darüber hinaus entscheidet der Vorstand der KVNO bei konkreten Hinweisen und Ver-
dachtsmomenten hinsichtlich einer unkorrekten Abrechnung über die Durchführung einer sog. 
anlassbezogenen Plausibilitätsprüfung. 

Verfahrensablauf der "neuen" Plausibilitätsprüfungen 

Da mit den vorgeschriebenen Plausibilitätsprüfungen der abgerechneten Leistungen aus dem 
2. Quartal 2006 erst nach der erforderlichen Datenaufbereitung im Herbst des Jahres begon-
nen werden konnte, liegen bislang entsprechend wenige Erfahrungen mit dem Procedere vor. 
Dennoch soll ein kurzer Überblick über den Verfahrensablauf, wenn auch mit vorläufigem 
Charakter, gegeben werden. 

Die Geschäftsstelle des Ausschusses für Plausibilitätsprüfungen stellt die prüfungsrelevanten 
Unterlagen zusammen. D.h., dass in einem ersten Arbeitsschritt alle Abrechner ermittelt wer-
den, welche die Zeitprofilgrenzen (s. o.) überschreiten. Bei eindeutiger Überschreitung6 wer-
den die auffällig gewordenen Abrechner angeschrieben und um Erläuterung und Beleg der 
Auffälligkeiten gebeten. Die Verfahrensordnung sieht nämlich vor, die Anhörung des betrof-
fenen Leistungserbringers in der Regel in einem schriftlichen Verfahren erfolgen zu lassen 
                                                 
6 Hier hat der Plausibilitätsausschuss einen gewissen Ermessensspielraum: lässt sich beispielsweise eine vier-
malige Auffälligkeit (Überschreitung) der Tagesprofile bei ansonsten unauffälliger Abrechnung durch den Ansatz 
der Ziffern 35130 oder 35131 (Berichte an den Gutachter) an den auffälligen Tagen erklären, dürfte eine weitere 
Prüfung als unverhältnismäßig und unwirtschaftlich angesehen werden. 
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und erst dann, soweit (noch) erforderlich, ein persönliches Gespräch mit dem Abrechner zu 
führen. Der Plausibilitätsausschuss wird also zunächst anhand der schriftlich eingereichten 
Unterlagen der auffällig gewordenen Abrechner eine Plausibilitätsprüfung vornehmen, und 
erst bei weiterem Klärungsbedarf zu einer Anhörung einladen; diese Vorgehensweise ist u.a. 
einer gewissen notwendigen Ökonomie geschuldet. 

Grundsätzlich gilt: nicht jede Auffälligkeit in der Zeitprofilprüfung ist automatisch mit 
implausiblem Abrechnungsverhalten gleichzusetzen! Die Überschreitung der Zeitprofil-
grenzwerte wird zunächst als Auffälligkeitskriterium gewertet, welches eine weitere Überprü-
fung nach sich zieht. Können Abrechner mit entsprechenden Belegen und Dokumentationen 
ihrer erbrachten Leistungen die Plausibilität belegen, erfolgen keine weiteren Konsequenzen. 
Aber dennoch Achtung: der Tag hat nur 24 Stunden. Zieht man davon einige Stunden für 
Schlaf, Nahrungsaufnahme, Körperhygiene, Fahrzeiten etc. ab, bleibt schlichtweg ein be-
grenztes Zeitkontingent für die Erbringung von Arbeitsleistungen übrig. Je deutlicher und 
öfter also die Tagesprofilhöchstgrenze von 12 Stunden Prüfzeit überschritten wird, desto grö-
ßer wird der Erklärungsbedarf. 

Entscheidende Bedeutung kommt den schriftlich eingereichten Unterlagen der auffälligen 
Abrechner zu. Welche Form diese Unterlagen aufzuweisen haben, ist bislang noch nicht end-
gültig geklärt. Einerseits muss aus den Belegen Art und Zeitdauer der abgerechneten Leistung 
zu ersehen sein, andererseits muss sicherlich auch Aspekten des Datenschutzes Rechnung 
getragen werden. Dass alle erbrachten Leistungen völlig unabhängig von einer Plausibilitäts-
prüfung grundsätzlich dokumentiert werden müssen, ergibt sich aus verschiedenen sozial- und 
berufsrechtlichen Bestimmungen. Im Rahmen von Plausibilitätsprüfungen wird daher selbst-
verständlich von der Existenz einer Dokumentation erbrachter Leistungen ausgegangen. Die 
alleinige Tatsache, dass Leistungen abgerechnet wurden, gilt dabei nicht als Dokumentation. 

Es ist also Aufgabe des auffällig gewordenen Abrechners, die zeitlichen Implausibilitäten 
durch entsprechende Belege und Erläuterungen aufzuklären, entweder im schriftlichen Ver-
fahren oder während der Anhörung. Werden zeitliche Auffälligkeiten beispielsweise als Pra-
xisbesonderheiten (z.B. langer Dienstag mit abendlichen Gruppenpsychotherapien) hinrei-
chend erklärt und belegt, werden die erbrachten Leistungen als plausibel bewertet und auch 
entsprechend vergütet. Kann dieser Nachweis nur unzureichend geführt werden, ist mit Sank-
tionen (z.B. Leistungskürzungen) zu rechnen, wie sie bereits weiter oben beschrieben wurden. 

Das Vorgehen bei der erweiterten, ergänzenden und anlassbezogenen Prüfung wird vermut-
lich auch künftig analog zu den früheren Vorgehensweisen bei der Stichprobenprüfung bzw. 
der Prüfung im Falle begründeter Zweifel gestaltet werden; diese Prüfformen werden jedoch 
in Relation zu der Zeitprofilprüfung an Bedeutung verlieren. 

Bewertung und Ausblick 

Der stetige Wandel im Gesundheitswesen hat uns neue Formen der Plausibilitätsprüfungen 
beschert. Die Intention ist durchaus löblich: das Gros der Korrektabrechner bei den Leis-
tungserbringern vor den Falschabrechnern zu schützen, zu Unrecht ausgeschüttete Honorare 
dem Honorartopf der Gesamtheit der Abrechner wieder zuzuführen und damit einen beschei-
denen Beitrag zur Entschleunigung der Kostensteigerung in der ambulanten Gesundheitsver-
sorgung zu leisten. 

Aus psychotherapeutischer Sicht stellen diese Neuerungen jedoch keine prinzipielle Bedro-
hung dar. In den bisher praktizierten Plausibilitätsprüfungen sind PP und KJP eher selten auf-
gefallen, was sicherlich u. a. an unseren begrenzten Abrechnungsspektrum und an der Ge-
nehmigungspflicht der Richtlinienpsychotherapie liegt. Aber auch unter den Psychotherapeu-
ten gibt es selbstverständlich Falschabrechner – ob nun aus Unbedarftheit oder intendiert. Zu 
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den typischen Auffälligkeiten bei Psychotherapeuten zählen der überproportionale Ansatz der 
probatorischen Leistungen (Die Leistungslegende weist diese nicht als Ultrakurzzeitpsycho-
therapie unter Umgehung der Berichtspflicht aus !) sowie Fehlinterpretationen bei der Lei-
tungslegende z.B. der Ziffern 35140/35141 (860/861 im alten EBM), die einerseits den per-
sönlichen Arzt (Psychotherapeut)-Patienten Kontakt voraussetzen, andererseits (hier ist insbe-
sondere die Ziffer 35141 gemeint) keine Ersatzziffer für andere psychotherapeutische Kontak-
te darstellt. Auch wird bisweilen die unvorhergesehene Inanspruchnahme des Vertragsarztes 
durch einen Patienten an Abenden, Wochenenden oder Feiertagen (EBM-Ziffern 01100, 
01101) fälschlicherweise abgerechnet; die Leistungslegende beschreibt eindeutig, dass es sich 
bei diesen Kontakten nicht um verabredete Behandlungstermine handeln darf. Hier drohen bei 
systematischem Ansatz dieser Ziffern neben Leistungskürzungen ggf. disziplinarrechtliche 
Konsequenzen. 

Im Rahmen der bisherigen Zeitprofilprüfungen wurden keine Überschreitungen der Quartals-
profile (zur Erinnerung: mehr als 780 Stunden im Quartal), jedoch unterschiedlich hohe bzw. 
oft aufgefallene Überschreitungen der Tagesprofile (12 Stunden am Tag) festgestellt. Die 
KollegInnen wurden gemäß dem oben beschriebenen Verfahren zunächst aufgefordert, die 
zeitlichen Auffälligkeiten zu erläutern. Das weitere Geschehen muss abgewartet werden. 

Die Plausibilitätsprüfungen müssen mit Augenmaß durchgeführt werden. Sie müssen bei al-
lem Kontrollcharakter auch den Schutz der geprüften KollegInnen ins Visier nehmen. Auch 
muss eine Kollision mit Bestimmungen des Strafgesetzbuches (z.B. Datenschutz) vermieden 
werden. Die Mitglieder des Plausibilitätsausschusses und die beteiligten Mitarbeiter der KV-
Verwaltung versuchen, diese Aspekte zu berücksichtigen. Es herrscht in den Prüfgremien 
keine inquisitorische Grundhaltung, sondern eine zwangsläufig bürokratisch geprägte kon-
struktive Arbeitshaltung. Sicherlich wird es in der Anfangsphase der neuen Zeitprofilprüfun-
gen noch zu Ungereimtheiten kommen, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese mit zu-
nehmender Praxis des Prüfgeschehens abgebaut werden. KV-Ausschüsse und KV-Verwaltung 
sind auch lernfähig, wie z.B. die Umstellung auf Vergleichsabkommen zeigt. 

Aber auch die niedergelassenen psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen müssen 
lern- und umstellungsbereit bleiben. Sie müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Zeitprofil-
prüfungen bei ihrem Leistungs- und Abrechnungsverhalten einkalkulieren. Sie können ihren 
Praxisablauf ggf. leicht modifizieren, z.B. extrem lange Arbeitstage kürzen, oder auch am 
Wochenende erstellte Berichte an den Gutachter korrekterweise mit einem Wochenendtermin 
abrechnen. Sie müssen – dies nicht nur vor dem Hintergrund von Plausibilitätsprüfungen – die 
erbrachten Leistungen adäquat dokumentieren. Aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit.... 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Jochen Maurer, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder– und Jugendlichenpsychothe-
rapeut, Mitglied des Plausibilitätsausschusses des Bezirksstellenrates der Bezirksstelle Düs-
seldorf der KVNO, Praxis: Friedrich-Ebert-Str. 88, 42103 Wuppertal, Mail: JochenMau-
rer@aol.com 
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Honora rnachzah lungen  können  
au f  mehre re  Jahre  ve r te i l t  werden  

Der Bundesfinanzhof hat am 14.12.06 einem Kläger Recht gegeben, dass Honorar-
Nachzahlungen bei Psychotherapeuten nach § 34 des Einkommensteuergesetzes (EStG) steu-
erlich begünstigt werden müssen.  

Ein Psychologische Psychotherapeut klagte vor dem Niedersächsischen Finanzgericht (FG) 
bereits 2005, da er auf die erstrittene Nachzahlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), 
die ihm in einem Jahr ausbezahlt worden war, voll steuerlich veranschlagt wurde. Er hatte die 
Honorar-Nachzahlung erhalten, da die Punktbewertung der von ihm erbrachten Leistungen 
zwischen 1993 und 1998 vom Landessozialgericht als zu gering anerkannt wurde. Nun wollte 
der Kläger die Nachzahlung als Vergütung für eine Tätigkeit über mehrere Jahre versteuern. 
Dem folgte das Finanzamt nicht und behandelte die Zahlung der KV als laufenden Gewinn. 
Als der Kläger vor dem FG Recht bekam, klagte das Finanzamt auf eine Revision des Urteils.  

Das Urteil fiel zugunsten des Psychotherapeuten aus, da der Sinn und Zweck der Vorschrift 
des § 34 (EStG) ist, dass die steuerliche Belastung bei Einkünften, die für eine mehrjährige 
Tätigkeit zufließen, möglichst nicht höher sein soll, als wenn sie der Person während der Jah-
re anteilig zugeflossen wäre. Dies ist vor allem dann zu erwarten, wenn "eine Vergütung für 
eine mehrjährige Tätigkeit aufgrund einer vorausgegangenen rechtlichen Auseinandersetzung 
zusammengeballt zufließt".  

Ausgenommen von einer solchen Progression sind hingegen einmalige Sonderzahlungen für 
langjährige Dienste aufgrund einer arbeitnehmerähnlichen Stellung.  

Das Urteil: http://www.bundesfinanzhof.de/www/entscheidungen/2007.1.10/4R5705.html  

Katja Kühlmeyer 

Aus den Verbänden 

Tref fen der  Psychotherapeutenverbände  
(GK I I )  am 13.  Januar  2007 in Köln 

Das erste Treffen der Psychotherapeutenverbände im Jahr 2007 hatte folgende Schwerpunkte: 

1. Verknüpfung von Berichtspflicht und Vergütung psychotherapeutischer Leistungen 

2. Leitlinienentwicklung für die Psychotherapie – Gespräche mit der AMWF 

3. GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 

4. Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) 

5. Bewertung der Gesprächspsychotherapie durch den G-BA 

 

Zu 1. Berichtspflicht für VertragspsychotherapeutInnen 

Nachdem die KollegInnen es jahrelang gefordert hatten, dass sie – wie ihre ärztlichen Kolle-
gInnen – die Ziffer 1601 des EBM für individuelle Arztbriefe  abrechnen können, wurde von 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und den Krankenkassen im Bewertungsaus-
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schuss entschieden, dass Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten (PP und KJP) wie ihre ärztlichen KollegInnen ab 1.1.2007 

- den Bericht über das Ergebnis einer Patientenuntersuchung (Nr. 01600 – 100 Punkte) 
- den "individuellen ärztlichen Brief mit abschließender Beurteilung des Krankheitsfal-

les" (Nr. 01601 – 200 Punkte) und 
- die an den Hausarzt gehende Kopie eines Berichtes an einen anderen Facharzt (Nr. 

01602 – 35 Punkte) 

abrechnen können. Die Freude über das Erreichte währte allerdings nicht lange, da diese ver-
gütungsmäßige Gleichstellung einhergeht mit der gleichzeitigen Einführung einer grund-
sätzlichen Berichtspflicht. Dies gilt im Übrigen auch für ärztliche Psychotherapeuten. D.h.: 
man kann in der Regel die Leistungen nur abrechnen, wenn man den Hausarzt des Patienten 
mindestens einmal im Quartal informiert. Falls der Patient von einem Facharzt überwiesen 
wurde, muss dieser entsprechend informiert werden und zusätzlich muss an den Hausarzt eine 
Kopie des Berichtes bzw. des Briefes gehen.  

Allerdings hängt die Berichtspflicht des Therapeuten immer von der Einwilligung des Patien-
ten in die Übermittlung der Daten ab. Manche Patienten möchten nicht, dass ihr Hausarzt in-
formiert wird oder sie haben u. U. gar keinen Hausarzt. Berichte kommen also nach wie vor 
nicht in Frage, wenn der Patient es ausdrücklich nicht will. Die TherapeutInnen sollten aller-
dings vorsorglich zu Quartalsbeginn mit ihren PatientInnen klären, wie sie es mit dem obliga-
torischen Bericht an den Hausarzt halten sollen. Das Ergebnis ist unbedingt schriftlich fest-
zuhalten. 

Die Verbände einigten sich auf ein gemeinsames Schreiben an die KBV, das nachfolgend 
abgedruckt wird. 

Sinnvoll ist es, sich bei der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zu informieren, 
wie man mit der neu eingeführten Berichtspflicht umgehen wird. Mögliche Umgangsweisen, 
die im GK II zusammengetragen wurden, reichen von: 

- die KV macht keinerlei Überprüfungen und geht bei Nichtabrechnung der Berichtsziffern 
davon aus, dass kein PatientInneneinverständnis vorlag, 

über: 

- die KV überprüft in der Regel nicht, aber wenn eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen 
wird, wird auch die Erfüllung der Berichtspflicht überprüft. Ggf. könnte es zu Sanktionen 
kommen, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Patient/die Patientin den Be-
richt abgelehnt hatte, 

bis hin zu: 

- die KV fordert bei Überprüfung Nachweise. Deshalb die o. g. Empfehlung, bei Therapie-
beginn die PatientInnen zu befragen, ob sie der Versendung eines Berichts an den Haus-
arzt oder überweisenden Facharzt zustimmen oder nicht. 

!
Redaktionelle Anmerkung: Der o. g. Bericht war gerade fertig gestellt, da erreichte uns 
die Nachricht aus der KBV, dass sie beabsichtigt, die Verknüpfung von Berichtspflicht 
und Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen wieder zurückzunehmen. Dies 
setzt allerdings noch einen Beschluss des Bewertungsausschusses voraus, der zzt. 
noch nicht vorliegt. 

Deshalb ist es empfehlenswert, sich im ersten Quartal an die dargestellten Vorgaben 
zu halten. 
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Zu 2. Leitlinienentwicklung: 

Heiner Vogel berichtet über die Ergebnisse der Gespräche mit dem Vorstand der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Wir berich-
teten hierüber bereits in der Rosa Beilage 4/2006, Seite 7 f. 

Das Ergebnis, dass die AWMF eine Mitwirkung der Verbände der PsychotherapeutInnen im 
Prinzip befürwortet, wurde begrüßt. 

Zu 3. GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz: 

Die anwesenden Verbände tauschten sich in Bezug auf die bisher bekannt gewordenen Er-
gebnisse hinsichtlich der Gesundheitsreform aus. Als Fazit wurde festgehalten, dass erfreuli-
cherweise unter der Vielzahl der Änderungsvorschläge des Bundesrates auch Forderungen 
sind, die die Bundespsychotherapeutenkammer und die Verbände des GK II eingebracht hat-
ten. Diese Änderungen beziehen sich u. a. auf den § 87 SGB V, d. h. auf den einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM). Im Einzelnen geht es dabei um die gesetzliche Absicherung ei-
ner angemessenen Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen generell und speziell um 
den Fortbestand der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen als Einzelleistungen. Diese 
Forderungen sind gleichlautend von allen Berufsverbänden und Kammern der Psychologi-
schen PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen bei den 
Anhörungen und Gesprächen mit der Politik vertreten worden. 

Das Gesetz ist in der Zwischenzeit im Bundestag verabschiedet worden und der Bundesrat 
befasste sich am 16. Februar damit. Nach wie vor unbefriedigend für die Psychologischen 
PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen sind die Angebote 
der privaten Krankenversicherungen bei der ambulanten Psychotherapie (siehe hierzu geson-
derten Bericht in dieser Rosa Beilage, Seite 8). Unsere Forderung, im Rahmen des geplanten 
neuen Basistarifs die Behandlung durch PPs sowie KJPs vorzusehen, war zunächst nicht um-
gesetzt worden. In der verabschiedeten Fassung des Gesetzes ergab sich jedoch eine deutlich 
günstigere Formulierung (siehe hierzu in diesem Heft, Seite 4).  

Zu 4. Vertragsarztrechtsänderungsgesetz: 

Das in der Zwischenzeit in Kraft getretene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) mo-
difiziert eine Reihe von Gesetzestexten. So sind vor allem im 5. Sozialgesetzbuch (SGB V), 
im Sozialgerichtsgesetz (SGG) und in der Zulassungsverordnung für Ärzte (Ärzte-ZV) ver-
schiedene Änderungen zu finden. Viele der zum 1.1.2007 in Kraft getretenen Regelungen 
müssen allerdings noch durch die Richtlinien der Kassenärztlichen Vereinigungen, den Bun-
desmanteltarifvertrag und die Bedarfsplanungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses weiter konkretisiert werden. Es ist davon auszugehen, dass diese sog. untergesetzlichen 
Normen voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2007 vorliegen. Einen Überblick über die wich-
tigsten gesetzlichen Änderungen für PsychotherapeutInnen finden Sie auf der Homepage der 
Bundespsychotherapeutenkammer unter www.bptk.de. Auch die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) hat den neuen Wortlaut des Gesetzes im Internet unter www.kbv.de veröf-
fentlicht. 

Ausführlicher diskutiert wurden die Probleme im Zusammenhang mit dem Punkt "Teilzulas-
sung". Aus Sicht der meisten Verbände birgt die im Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vorge-
sehene Möglichkeit, den Versorgungsauftrag auf die Hälfte einer hauptberuflichen Tätigkeit 
(hälftiger ruhender Zulassung bzw. Entziehung der Zulassung durch die Zulassungsausschüs-
se) zu beschränken, Gefahren – und das vor allen Dingen in gesperrten Planungsbereichen in 
Bezug auf die Nachbesetzungsregelung. Zwar ist nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Gesundheit im Falle der nachträglichen Beschränkung des Versorgungsauftrages auf die Hälf-
te und auch bei hälftigem Zulassungsentzug die Nachbesetzungsregelung des § 103 Abs. 4 
SGB V anzuwenden. Allerdings ist diese Auffassung – die nachträgliche Beschränkung gilt 
als Verzicht im Sinne des § 103 Abs. 4 SGB V – juristisch umstritten, insbesondere in den 
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Reihen der Kassenärztlichen Vereinigungen. Deshalb sollte vor der Einschränkung des Ver-
sorgungsauftrages unbedingt die Position des zuständigen Zulassungsausschusses erfragt 
werden. Bei Einschränkung einer vollen Zulassung auf einen halben Praxissitz wird dieser 
Schritt in gesperrten Planungsbereichen irreversibel sein. Wer also nur zeitweise eine größere 
Flexibilität wünscht, z. B. wegen Erziehungszeiten usw., sollte sich andere Möglichkeiten – 
wie Jobsharing oder Entlastungsassistenz überlegen, da die Rückkehr in die Vollzulassung 
voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird.  

Im Bundesmantelvertrag werden die zeitlichen Vorgaben z. B. für die Präsenzpflichten (§ 17 
Abs. 1 Bundesmantelvertrag) für den Fall einer Voll- bzw. Teilzulassung präzisiert werden. 
Was die mögliche Tätigkeit eines Vertragspsychotherapeuten als Angestellter anbelangt, die 
laut VÄndG nunmehr möglich ist, ergibt sich dies vor dem Hintergrund der BSG-
Rechtsprechung. Bei hauptberuflicher Tätigkeit als Vertragspsychotherapeut hält das Bundes-
sozialgericht (BSG) eine 13-stündige, weitere Tätigkeit für zulässig, sofern nicht zwischen 
beiden Tätigkeiten Inkompatibilitäten bestehen (wie z. B. bei Tätigkeit als Vertragspsychothe-
rapeut und Therapeut in einer Erziehungsberatungsstelle). Will man also eine Halbtagstätig-
keit mit einer Vertragspsychotherapeutentätigkeit kombinieren, so kann es sich bei Letzterem 
höchstens um eine "halbe Niederlassung" handeln. 

Zu 5. Bewertung der Gesprächspsychotherapie durch den G-BA: 

Wir hatten bereits in der letzten Rosa Beilage 4/2006 über das Bewertungsverfahren des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Gesprächspsychotherapie berichtet. Das Ergebnis 
– kein ausreichender Nutzenbeleg für die Gesprächspsychotherapie – stieß bei vielen Verbän-
den im GK II auf Unverständnis, wenngleich gerade dieses Ergebnis – entsprechend dem 
langjährigen Umgang des G-BA mit dem Ansinnen der Gesprächspsychotherapie – befürchtet 
worden war. 

! 
Redaktionelle Anmerkung: Nach inzwischen vorliegenden Informationen hat das 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) von seinem Recht Gebrauch gemacht und 
den Beschluss des G-BA vom 21.11.2006 über die Nichtzulassung der Gesprächs-
psychotherapie zur GKV-Versorgung beanstandet. Damit tritt der Beschluss vorerst 
nicht in Kraft. Die Begründung hat das BMG dem G-BA in einem gesonderten 
Schreiben vom 15. 2. nachgereicht. Gegen diese Beanstandung wiederum kann, von 
Seiten des G-BA binnen eines Monats nach Zugang Klage erhoben werden. 

Nach der Bewertung und Diskussion des G-BA-Beschlusses zur Gesprächspsychotherapie 
wurde im GK II die Frage diskutiert, ob wir weiterhin eine verfahrensbezogene Psychothera-
pie wollen und ob dies noch dem Stand der Psychotherapieforschung entspricht. Zu dieser 
Thematik wird der GK II eine Fachtagung vorbereiten. 

Waltraud Deubert und Heiner Vogel 

 

A n ha ng  zu m v o r s t eh en de n  Be r i ch t  

PSYCHOTHERAPIEVERBÄNDE 
GESPRÄCHSKREIS II 
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie GwG e.V. 
Melatengürtel 125 a, 50825 Köln 

Herrn  
Dr. Köhler 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Herbert Lewin Platz 2 
10623 Berlin 

Korrespondenzadresse 
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächs-

psychotherapie (GwG) e.V. 
Melatengürtel 125a 

50825 Köln 
Tel.: 0221 925908-12 

gwg@gwg-ev.org 
http://www.gwg-ev.org 
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Köln, den 17.01.2007   

Stellungnahme des GK II zur Verknüpfung von Bericht spflicht und Vergütung psycho-
therapeutischer Leistungen (Beschluss des Bewertung sausschusses) 

Sehr geehrter Herr Dr. Köhler, 

die im Gesprächskreis II zusammengeschlossenen Verbände der Psychologischen Psycho-
therapeuten, der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und ärztlichen Psychothera-
peuten begrüßen die neu geschaffene Möglichkeit, dass nun auch Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten den individuellen Arztbericht 
abrechnen können. 

Die Verknüpfung der Vergütung  psychotherapeutischer Leistungen mit einem regelmäßigen 
vierteljährlichen Bericht an den Hausarzt ist jedoch fachlich nicht gerechtfertigt. Die Pflicht, 
über eine laufende Psychotherapie regelmäßig zu berichten, stellt einen Eingriff in die psycho-
therapeutische Beziehung dar. Sie ist nicht nur nicht geeignet, die Versorgung der Patienten 
zu verbessern, sondern sie verletzt einen bisher akzeptierten Schutz für die höchst persönli-
chen Gesprächsinhalte einer Psychotherapie, wie er für die spezifische psychotherapeutische 
Arbeitsbeziehung grundlegend ist. 

Die Verbände des GK II stimmen zu, dass die Kooperation zwischen Hausärzten und Psycho-
therapeuten - ganz im Sinne des § 73 1b SGB V - verbessert werden sollte. Eine regelmäßi-
ge Berichtspflicht und erst recht  deren Verknüpfung mit dem Anspruch auf Vergütung lege 
artis erbrachter psychotherapeutischer Leistungen ist jedoch unverhältnismäßig und nicht das 
geeignete Mittel.  

Alternative Vorschläge zur Verbesserung der Kooperation zwischen Psychotherapeut und 
Hausarzt können wir gerne unterbreiten. 

Die Mitglieder des Gesprächskreises II appellieren an die KBV, im Bewertungsausschuss ei-
nen Antrag zur Aufhebung des entsprechenden Beschlusses des Bewertungsausschusses 
einzubringen. 

Für die Verbände des GK II mit freundlichen Grüßen 

 

Karl-Otto Hentze, Bundesgeschäftsführer GwG  

 

Verbände Gesprächskreis II: 

Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände (AGPF) 
Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation e.V. (AVM) 
Berufsverband der approbierten Gruppenpsychotherapeuten (BAG)  
Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten e.V. (BKJ)  
Berufsverband der Psychologischen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker  
(BPP) in der DGPT  
Bundesverband der Krankenhauspsychotherapeuten (BVKP)  
Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter e.V. (BVKJ)  
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) 
Deutsche Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie e.V. (DFT)  
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP) 
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGAPT) 
Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (DGIP) 
Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie (DGK) 
Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) 
Deutsche Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie und –forschung (DGPSF)  
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfS) 
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Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)  
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG)  
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) 
Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG)  
Gesellschaft zur Förderung der Methodenvielfalt in der Psychologischen Psychotherapie e.V. (GMVPP) 
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)  
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG) 
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.) 
Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP) 
Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im DAGG  
Systemische Gesellschaft (SG) 
Verband für Integrative Verhaltentherapie (VIVT) 
Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im BDP e.V. (VPP im BDP)  
Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP) 
 

5.  Arbe i ts t re f fen der  Bundesarbe i tsgemeinschaf t  
d e r  A us b i l d ung s t rä g e rv e rbä n de  f ü r  Ps y c ho l o g i s ch e   

P s y c ho th e ra p i e  u n d  K i n de r -  un d  J ug e nd l i ch en ps y cho -
t h e ra p i e  a m 2 4 . 1 1 .2 0 0 6  i n  F ra n k f u r t  a m M a i n  

Günte r  Ruggaber 

Seit 2004 treffen sich VertreterInnen der Verbände, in denen staatlich anerkannte Aus-
bildungsstätten für Psychotherapie zusammengeschlossen sind, 1-2 Mal jährlich zum über-
greifenden Austausch. Nach Schätzungen sind dabei durch die Beteiligung der Deutschen 
Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie (DFT), der Deutschen 
Fachgesellschaft für Verhaltenstherapie (DVT), der deutschen Gesellschaft für Psychoana-
lyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT), dem Zusammenschluss 
der hochschulangebundenen Ausbildungsstätten (unith), der Vereinigung der analytischen 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP) und der DGVT über 90 % der in 
Deutschland zugelassenen Ausbildungsstätten repräsentiert. Für den Bereich der Gesprächs-
psychotherapie, die mittlerweile auch als wissenschaftliches Psychotherapieverfahren aner-
kannt ist, nimmt zusätzlich die Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie 
(GwG) an den Arbeitstreffen teil. Ziel der Treffen ist es, den Austausch über allgemeine Aus-
bildungsfragen zu fördern, für die gemeinsamen Interessen im Ausbildungsbereich eine Platt-
form zu schaffen und als Ansprechpartner in Ausbildungsfragen für Akteure in Politik und 
Gesellschaft zu fungieren. Für die DGVT nehmen Armin Kuhr vom geschäftsführenden Vor-
stand und Günter Ruggaber als Ausbildungsleiter an den Treffen teil. 

Beim turnusgemäßen Treffen im November 2006 – eingeladen hatte die DVT in ihre ange-
schlossene Ausbildungsstätte in Frankfurt/Main – standen für das noch recht junge Gremium 
strukturelle Fragen im Vordergrund. Dabei wurde festgelegt, dass der Kreis ein regelmäßiges 
Treffen pro Jahr anstrebt und bei akutem Handlungsbedarf weitere Treffen vereinbart werden 
sollen. Darüber hinaus soll der Austausch über einen e-Mail-Verteiler kontinuierlich gepflegt 
werden.  

Im Anschluss wurden Informationen zu diversen ausbildungsrechtlichen Fragen ausgetauscht. 
Hier wurde deutlich, dass der Krankenversicherungsstatus von AusbildungsteilnehmerInnen 
in der Regel nicht durch den Status als Ausbildungsteilnehmer bedingt ist, sondern vom sons-
tigen versicherungsrechtlichen Status (Mitversichert, abhängig beschäftigt, studierend, frei-
willig versichert o. ä.) abhängt. In Einzelfällen kann bei Verhandlungen mit der eigenen 
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Krankenversicherung unter Umständen die Einstufung als Fachschüler erreicht werden. Wei-
terhin konnte Hamid Peseschkian (DFT) von einem Rechtsgutachten berichten, wonach für 
Einnahmen aus der Ausbildung für AusbildungsteilnehmerInnen keine Lohnsteuerpflicht be-
steht und die gängige Praxis hierzu offenbar die Rechtslage auch widerspiegelt. Bzgl. der 
Rentenversicherungspflicht für Lehrkräfte waren sich die Anwesenden einig, dass insbeson-
dere bei SupervisorInnen und SelbsterfahrungsanleiterInnen keine Rentenversicherungszah-
lungen anfallen dürfen und auch diese Auffassung durch die gängige Praxis bestätigt ist.  

Ausführlichen Raum nahm die Diskussion über die Konsequenzen aus der Entscheidung des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) ein, wonach zukünftig für die PP-Ausbildung der 
Masterabschluss, für die KJP-Ausbildung hingegen ein Bachelorabschluss als Zugangsvor-
aussetzung gelten soll. Zwar bekräftigten die Anwesenden nochmals ihre Ablehnung dieser 
Festlegung und thematisierten die weitreichenden Konsequenzen einer solchen Ungleichbe-
handlung der beiden Berufsgruppen, waren sich allerdings auch einig, dass in der konkreten 
Ausbildungsumsetzung bis auf weiteres mit dieser Vorgabe umzugehen sein wird. Da das 
BMG in dieser Sache allerdings eine Überprüfung im Rahmen eines Forschungsgutachtens in 
Aussicht gestellt hat, beschloss der Kreis, sich hier direkt an das BMG zu wenden und seine 
Unterstützung bei der Zusammensetzung und ggf. Durchführung des Gutachtens zu signali-
sieren. 

Unterschiedlich bewerteten die Anwesenden den Beschluss des 10. Deutschen Psychothera-
peutentages wonach satzungsändernde Vorschläge zur Einbeziehung der Psychotherapeuten 
in Ausbildung erarbeitet werden sollen. Zwar wird die Berücksichtigung der Interessen zu-
künftiger Psychotherapeutengenerationen bei der Entscheidungsfindung in Psychothera-
peutenkammern grundsätzlich befürwortet. Auf der anderen Seite wird allerdings die Gefahr 
betont, wonach AusbildungsteilnehmerInnen hier instrumentalisiert werden könnten, um den 
Kammereinfluss auf die Ausbildungsumsetzung – bisher kein Auftrag der Psychothera-
peutenkammern – auszudehnen. Die föderale Struktur des Kammerwesens und die lobby-
istisch geprägte Zusammensetzung der Kammern lässt hier eher eine Verunsicherung bis hin 
zur Verschlechterung der Ausbildungsbedingungen erwarten. 

In diesem Zusammenhang wurden dann die unterschiedlichen Maßnahmen der Ausbildungs-
träger bei der Evaluation ihrer jeweiligen Ausbildungsgänge als vielversprechender Weg zur 
Verbesserung der Ausbildungsbedingungen ausgetauscht und debattiert. Man war sich dabei 
einig, dass solche Maßnahmen zukünftig über den damit erzeugten Konkurrenzdruck zielfüh-
render auf die Ausbildungsqualität Einfluss haben kann als bürokratische Vorgaben. Die von 
den DGVT-Vertretern dargestellten Evaluationsbemühungen in ihrem Verbund (vgl. Artikel 
in der VPP 1/07) stießen bei den Mitdiskutanten auf großes Interesse.  

Alle Beteiligten waren sich am Ende des Arbeitstreffens darin einig, dass der hier gepflegte 
regelmäßige Austausch von großem Nutzen ist und unbedingt weitergeführt werden sollte. 
Das Treffen 2007 wird im kommenden Jahr dankenswerter Weise von der GwG in Köln aus-
gerichtet werden. 

Tref fen der  Verha l tens therap ieverbände 
am 22.  Januar  2007 in  Ber l in  

Heiner  Voge l 

Nach längerer Zeit haben sich die Vertreter der VT-Verbände wieder einmal, diesmal in Ber-
lin in der Humboldt-Universität, getroffen. Beteiligt waren neben der DGVT (Kuhr/Vogel) 
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die Arbeitsgemeinschaft Verhaltensmodifikation (AVM), die Bundesvereinigung Verhaltens-
therapie im Kindes- und Jugendalter (BVKJ), die Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedi-
zin (DGVM), die Deutsche Fachgesellschaft für Verhaltenstherapie (DVT) und die Fachgrup-
pe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs).  

Aktueller Anlass war die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur 
Gesprächspsychotherapie und die Ankündigung, dass demnächst auch die bisherigen Richtli-
nienverfahren einer Prüfung unterzogen werden sollten. Es schien auch Sinn zu machen, wie-
der einmal Austausch und Abstimmung zu suchen.  

Ausführlich wurden zunächst die Grundlagen des Gesprächstpsychotherapie-(GT-)Beschlus-
ses des Gemeinsamen Bundesausschusses besprochen und auch die möglichen Konsequenzen 
für die weiteren Verfahren. Insbesondere die Abweichung der Bewertungskriterien von G-BA 
und Wissenschaftlichem Beirat Psychotherapie (nach § 11 PsychThG) wurde problematisiert. 
Die Tatsache, dass für den Bereich der Verhaltenstherapie bereits eine vom wissenschaftli-
chen Beirat geprüfte und positiv bewertete Expertise vorliegt, erschien als gute Grundlage für 
weitere Prüfprozesse7. Dennoch wurde vereinbart, die vorliegenden Unterlagen, speziell mit 
Blick auf die Bewertungskriterien des G-BA, insbesondere die Nutzenbewertung, noch ein-
mal anzuschauen. Generell wurde in diesem Zusammenhang die Frage diskutiert, wie weit die 
durchgängige Verfahrensdominanz der Psychotherapierichtlinien noch eine Zukunft hat und 
welche Alternativen es gibt. Hier sollen noch weitere Beratungen folgen.  

Weitere Themen, wie Überlegungen zur PT-Ausbildungsreform oder die Beteiligung der VT-
Verbände an der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF), wurden nur gestreift und sollen beim nächsten Treffen im späteren Frühjahr 
vertieft werden.  

 

Weitere Infos 

Praxis-Unterbrechungs-Vers icherung 

Service speziell für unsere Mitglieder 

Im Rahmen unserer Serviceleistungen haben wir zur Absicherung der wirtschaftlichen und 
persönlichen Risiken im Rahmen der Praxisniederlassung Rahmenvereinbarungen auf Pra-
xis-Unterbrechungs-Vorsorge (P.U.V) und Berufsunfähigkeits-Vorsorge (BU) für Mit-
glieder unseres Verbandes vereinbaren können. Mitglieder haben damit ab sofort die Mög-
lichkeit, diese besonders attraktiven Angebote für sich zu nutzen. 

Um die vielen Anfragen bewältigen und eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte 
individuelle Beratung sicherstellen zu können, haben wir mit der Firma Dr. Rinner & Partner 
vereinbart, dies für uns zu übernehmen; unsere Geschäftsstelle wäre personell und fachlich 
nicht in der Lage, die Anfragen und Beratungen sicher zu stellen. 

Wir empfehlen Ihnen die Einholung von persönlichen Angeboten (siehe Beilage mit Faxrück-
antwort in diesem Heft). 

                                                 
7
  Kröner-Herwig, B. (2004). Die Wirksamkeit von Verhaltenstherapie bei psychischen Störungen von 

Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen. Expertise zur empirischen Evidenz des Psychothe-
rapieverfahrens Verhaltenstherapie, hrsg. von DGVT und AVM. Tübingen, dgvt-Verlag.  
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UNIVERSITÄT 
WÜRZBURG 

Lehrstuhl für Psychologie I -  
Prof. Dr. Paul Pauli 

Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und 
Psychotherapie 

 

Stellenausschreibung  

Am Institut für Psychologie (Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie) ist 

ab sofort  (März 2007) eine ½ Stelle 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ 
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 

Entgeltgruppe 13 TV-Land 

zu besetzen. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet 

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Multicenter-Forschungsprojekts "Improving the 
Treatment of Panic Disorder – From a better Understanding of Fear Circuit Mechanisms to 
more effective Psychological Treatment and Routine Care" sollen Patienten mit einer Panik-
störung rekrutiert, diagnostiziert, experimentell untersucht und behandelt werden. Der/die 
Stelleninhaber/in nimmt dabei eine zentrale koordinierende Position ein. 

Voraussetzungen für die Einstellung sind Diplom in Psychologie, eine zumindest deutlich 
fortgeschrittene Fort- und Weiterbildung in Verhaltenstherapie. Gewünscht werden einschlä-
gige Kenntnisse in der Angstforschung und gute Methodenkenntnisse. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Promotion. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifika-
tion bevorzugt eingestellt. Reisekosten können nicht erstattet werden 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte umgehend an: 

Dr. Georg W. Alpers 
Institut für Psychologie 
Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Marcusstraße 9-11  

Bei Rückfragen wenden Sie sich per E-Mail an uns: alpers@psychologie.uni-wuerzburg.de 

 
 
 
 

Die  Bundes reg ie rung  in fo rmie r t  über  das   
Ver t ragsa rz t rech tsänderungsgese tz  (VÄndG)  

Unter der nachfolgenden Internetadresse finden sich, neben dem Gesetzestext selbst einige 
ausgesuchte Informationstexte der Bundesregierung zum VÄndG:  

www.die-gesundheitsreform.de/presse/pressethemen/vaendg/index.html 

U.a. ein Übersichtsartikel, eine Rede von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ("Wir 
machen den Arztberuf attraktiver") und eine Interview mit Rainer Kötzle, dem Vorsitzenden 
des Deutschen Hausärzteverbandes zum VÄndG. 
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Tagungsankünd igung :  Bes tandsau fnahme  
nach  d re i  Jahren  In teg r ie r te r  Verso rgung  

Der 2. Kongress für Gesundheitsnetzwerker beschäftigt sich  
mit der "Praxis neuer Versorgungsformen"  
Er findet am 21. und 22. März 2007 am Campus Virchow-Klinikum, in Berlin statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.gesundheitsnetzwerker.de 
http://www.gesundheitsnetzwerker.de 

 

 

�
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Liebe KollegInnen, die tätig sind in Beratung und P sychotherapie, Ärztliche und 
Psychologische PsychotherapeutInnen sowie Kinder- u nd 

JugendlichenpsychotherapeutInnen, 
Sie sind herzlich eingeladen zur 

 

Auftaktveranstaltung  
 

der Akademie für Fortbildung in Psychotherapie (afp ) 
Institut Rostock 

 

am 9. Mai 2007 
 
mit Gästen und Vorträgen, u.a.: 
 
Prof. Dr. Armin Kuhr, Hannover: 
Grußworte  
des dgvt-Vorstands 
 
Dr. Steffen Fliegel, Münster: 
Psychotherapie im Dialog  
– Neues und Altes quer verbinden 
Ansätze Systemischer Therapie in der neuen  
Verhaltenstherapie, Modifikation 
körperlichen und emotionalen Erlebens 
 
PD Dr. Kirsten von Sydow, Hamburg: 
Es beißt sich nicht……  
Integration verhaltenstherapeutischer  
Elemente bei der systemisch-psychodynamischen  
Arbeit mit sexuellen Störungen 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Akademie für Fortbildung in 
Psychotherapie 
Institut Rostock 

Doberanerstraße 156 
18057 Rostock 

 
E-Mail: Bundesakademie@afp-info.de 

Tel.: 0160 96719685 
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Stellenausschreibung  

Fachbereich 1-Psychologie - Universität Trier 
 

3-4 Wissenschaftliche MitarbeiterInnenstellen / 
Doktorandenstellen (50% Bat 2a - neu E13) 

 

Aufgabenbreich: 

Mitarbeit am Aufbau der Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie 
(Prof. Dr. Wolfgang Lutz). Zwei Stellen sollen verstärkt im Forschungsbereich  Evalua-
tion von Psychotherapieverläufen und Qualitätssicherung in der Psychotherapie loka-
lisiert sein, zwei weitere Stellen im Bereich der Forschung zu Prozessvariab-
len/Mikrostrategien und psychobiologischen Aspekten therapeutischer Veränderun-
gen. 
 
Anforderungsprofil: 

·  Interesse an der Psychotherapieforschung 
·  Universitärer Abschluss in Psychologie, sehr gute methodische Kenntnisse 

(SAS oder SPSS). 
·  Bereitschaft zu qualifizierter wissenschaftlicher Forschung. 
·  Von Vorteil: gute Englischkenntnisse 
 

Die Stelle ist zu besetzen ab: 

·  Mai/Juni 2007 
 

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und 
fordert Frauen nachdrücklich zu einer Bewerbung auf. 

 

Bewerbungen bitte per e-mail bis zum 30.3.2007 

 

Auskunft und Bewerbungen an: 

Prof. Dr. Wolfgang Lutz  
(ab Sommersemester 2007) 

Universität Trier  
Klinische Psychologie und Psychotherapie - Poliklinische Psychotherapieambulanz 
Weiterbildungsstudiengang Psychotherapie 

Fachbereich I - Psychologie  
D - 54286 Trier  

E-mail: wolfgang.lutz@uni-trier.de 
 http://www.psychologie.uni-trier.de/lutz/index.htm 
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Regionale Mi tg l ieder t re f fen,  Termine 

T e r m i ne  de r  La nd es g r up pe n  

·  Mecklenburg-Vorpommern:  9. Mai 2007, 16:00 Uhr, Eröffnungsveranstaltung des afp-
Ost-Instituts in Rostock, Gastreferenten: Dr. Steffen FLIEGEL und Dr. Kirsten VON 
SYDOW, Weitere Informationen bei Dörte Heidenreich-Wendelken (Tel.: 0381-85770-
58, Fax: -57 oder hwendelken@online.de)  

·  Mecklenburg-Vorpommern: 21. April 2007, 17:00 bis ca. 22:00 Uhr, Wahlparty in 
Rostock-Warnemünde, Strandweg 6, Anmeldung über mv@dgvt.de oder per Anruf bei 
den LandessprecherInnen 

·  Niedersachsen: 19. April 2007, 18:30 Uhr, regionale Mitgliederversammlung im Frei-
zeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover, Raum 5. (Stadtbahnlinie 10) in Hannover. 
Die Veranstaltung ist kombiniert mit einer Fortbildung zum Thema Qualitätsmanagement 
und Qualitätssicherung. DGVT-Mitglieder aus Niedersachsen erhalten auf dem Postweg 
ein gesondertes Einladungsschreiben mit weiteren Infos. 

T e r m i ne  de r  Wa h l e n  d e r   
La n des ps y c ho th e ra pe u te n ka mme r n  

·  Schleswig-Holstein: 16.6. – 10.7.2007 

 

 

Lerntherapie mit  
Kindern und Jugendlichen 

bei Lern-Leistungsstörungen 
 
Die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie (afp) bietet einen 
dreiteiligen Aufbau-Lehrgang für (Fach-) HochschulabsolventInnen 
sowie niedergelassenen LerntherapeutInnen an: 

Die Seminare können auch einzeln gebucht werden und  sind 
als Module für die Weiterbildung zum/zur integrativ en Lernthe-
rapeuten/Integrative Lerntherapeutin (FIL) anerkenn ungsfähig! 
 
 
ReferentIn:   
Carsten Schmidt, Rendsburg 
Claudia Ruff, Bottrop 
 
Termine: 
Diagnostische Verfahren:  17. – 18. März 2007 
Therapeutisches Vorgehen I:  23. – 24. Juni 2007  
Therapeutisches Vorgehen II:  08. – 09. September 2007  

 
Veranstaltungsort: 
afp-Institut Krefeld 

Ostwall 41, 47798 Krefeld 

 
 

 

www.afp-info.de 
 

 

 

Unsere Veranstaltungen sowie die interaktive 
Fortbildung sind in der Regel bei den zu-ständigen 
Landeskammern akkreditiert. Die Akademie für 
Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung 
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
e. V. 

 


